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6. Infrastrukturentwicklung  

6.1 Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge 

(1) In allen Teilräumen der Planungsregion sollen Einrichtungen 
und Versorgungsstrukturen der technischen und sozialen 
Infrastruktur bedarfsorientiert, gut erreichbar und sozial ver-
träglich in guter Qualität vorgehalten werden. 
Dabei soll eine Grundversorgung mindestens in den Zentra-
len Orten gewährleistet werden.  

 gleichwertige
Lebens-

verhältnisse

 

(2) Überörtliche Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 
sollen insbesondere in den Zentralen Orten konzentriert und 
ihre Erreichbarkeit durch ein bedarfsgerechtes Mobilitätsan-
gebot gesichert werden. 

 Erreichbarkeit 
sichern

 

Begründung: 
zu 6.1 (1): 

Zu den Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge zählt die Bereitstellung von Einrichtungen der 
technischen und sozialen Infrastruktur, die Dienstleistungen für die Bürger erbringen, an denen ein 
besonderes allgemeines Interesse besteht. Eine Grundversorgung muss deshalb in allen Teilräumen 
im Interesse der sozialen Gerechtigkeit gewährleistet werden. Ziel ist die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse gemäß der zentralen Leitvorstellung des Bundes und der Länder39. 
Um die Grundversorgung gerade auch in den bevölkerungsarmen Ländlichen Räumen langfristig zu 
sichern ist es erforderlich, entsprechende Anpassungsstrategien zu entwickeln. Diese können z. B. in 
alternativen Angebotsformen, einem verstärkten Zusammenwirken von öffentlichen, privaten und zivil-
gesellschaftlichen Akteuren, einer verstärkten interkommunalen Kooperation und mehr bürgerschaftli-
chem Engagement ihren Ausdruck finden. 
 
zu 6.1 (2): 

Aufgrund der in Westmecklenburg vorhandenen Siedlungsstruktur mit einer Vielzahl kleiner Siedlun-
gen und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels können infrastrukturelle Leistungen nicht 
allen Bürgern in unmittelbarer Wohnortnähe zur Verfügung gestellt werden. Deshalb sind diese in 
zumutbarer Entfernung bzw. gut erreichbar vorzuhalten. Hierzu dient das System der Zentralen Orte, 
das „als regional differenziertes und landesspezifisch angepasstes Standortsystem der öffentlichen 
Daseinsvorsorge das Rückgrat einer effizienten räumlichen Bündelung von Einrichtungen und Dienst-
leistungen bildet“.40 
Insbesondere im Oberzentrum Schwerin und in den Mittelzentren sind über die örtliche Grundversor-
gung hinausgehende Einrichtungen des gehobenen Bedarfs vorzuhalten. 
 

                                                 
39 siehe hierzu auch Art. 72 GG, ROG §1 Abs.1 und LPlG M-V § 2 Abs. 1 
40 vgl. Ministerkonferenz für Raumordnung am 30.06.2006 – Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumord-
nung in Deutschland 
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6.2 Bildung, Kultur und Sport 

6.2.1 Bildung 

(1) Zur Gewährleistung gleicher Bildungschancen sollen in allen 
Teilräumen vielfältige und qualitativ hochwertige Bildungsein-
richtungen gut erreichbar gesichert werden.  
Schulentwicklungsplanungen und Planungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs sollen möglichst eng aufeinander ab-
gestimmt werden. 

 Sicherung 
gleicher 

Bildungschancen

 

(2) Bedarfsorientiert sollen in der Planungsregion Standorte von 
allgemeinbildenden Schulen vorgehalten werden. 

Vorrangstandorte sind die Zentralen Orte. (Z) 

 allgemeinbildende
Schulen

siehe auch 6.3.2 
(1) LEP

 

(3) Berufliche Schulen sollen an den Standorten Schwerin, Wis-
mar, Parchim und Ludwigslust gesichert werden. Sie sollen 
so profiliert werden, dass sie den Bildungszielen des Landes, 
der Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und den sich 
verändernden Schülerzahlen Rechnung tragen.  

 berufliche
Schulen

 

(4) Förderschulen für Kinder und Jugendliche sollen vorzugswei-
se in Zentralen Orten vorgehalten werden.  

 Förderschulen

 

(5) Einrichtungen des zweiten Bildungsweges sollen im Ober-
zentrum Schwerin und in den Mittelzentren zur Verfügung 
stehen.  

 Weiterbildungs-
einrichtungen

 

(6) Der traditionelle Hochschulstandort Wismar ist langfristig als 
Zentrum für Bildung, Forschung und Entwicklung zu sichern 
und in seiner Struktur weiter den wirtschaftlichen Erfordernis-
sen der Region anzupassen. (Z)  
Die Landeshauptstadt Schwerin ist als Hochschulstandort 
weiterzuentwickeln. (Z) 
Eine stärkere Vernetzung der Forschungskapazitäten mit den 
Wirtschaftsunternehmen der Region soll angestrebt werden. 
Dazu sollen leistungsfähige Angebote in Forschung, Bildung 
und Weiterbildung geschaffen werden. 

 Hochschulen
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Begründung: 
zu 6.2.1 (1): 

Bildung bekommt angesichts der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft und des sich ständig 
beschleunigenden Strukturwandels einen immer höheren Stellenwert. Deshalb kommt es in Zukunft 
noch mehr darauf an, in allen Teilräumen möglichst ortsnah ein qualitativ hochwertiges Bildungsange-
bot für alle Kinder, Jugendlichen und bildungswilligen Erwachsenen anzubieten.  
 
zu 6.2.1 (2): 

Angesichts rückläufiger Schülerzahlen wird es notwendig sein, mit der weiteren Schulentwicklungs-
planung für die Allgemeinbildenden Schulen entsprechende Anpassungsstrategien zu entwickeln. 
Rückläufige Schülerzahlen können aber auch dazu führen, dass das Netz der Allgemeinbildenden 
Schulen weiter ausgedünnt werden muss. Als langfristig zu sichernde Schulstandorte werden auf-
grund der guten Erreichbarkeit aus dem jeweiligen Verflechtungsbereich und der Konzentration weite-
rer infrastruktureller Einrichtungen die Zentralen Orte festgelegt. 
 
zu 6.2.1 (3): 

Auch für die Berufsausbildung besteht der Anspruch, an allen Schulstandorten eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung zu sichern und allen Jugendlichen unter Berücksichtigung einer zumutbaren  
Erreichbarkeit gleiche berufliche Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anzubieten. Deshalb hat der  
Regionale Planungsverband beschlossen, in der Planungsregion die vier Berufsschulstandorte  
Wismar, Schwerin, Parchim und Ludwigslust langfristig zu sichern und ihr Profil auf die Belange der 
regionalen Wirtschaft auszurichten. Zur effektiveren Nutzung der regionalen Berufsbildungsressour-
cen sollen die Beschulungsorte mittelfristig zu einem Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) 
mit den zentralen Handlungsfeldern: Schul- und Bildungsgangentwicklung, Schulverwaltung, Perso-
nalführung, -entwicklung und –planung, Kooperationsbeziehungen in der Aus- und Weiterbildung und 
Qualitätssicherung verbunden werden. 
Wegen der teilweise geringen Zahl Auszubildender in den Einzelberufen und unter Beachtung des 
prognostizierten Rückganges der für das Berufsschüleraufkommen maßgeblichen Altersgruppe der 
16-20 Jährigen ist langfristig in zunehmendem Maße die Bildung von Landesfachklassen erforderlich.  
 
zu 6.2.1 (4): 

Förderschulen dienen der Bildung von Kindern und Jugendlichen, die in der allgemeinen Schule nicht 
ausreichend gefördert werden können, weil die notwendigen Rahmenbedingungen nicht vorhanden 
sind. Förderschulen sollen bedarfsorientiert erhalten und entwickelt werden und soweit möglich mit 
schulvorbereitenden und berufsbildenden Einrichtungen zusammenarbeiten.  
Das integrative schulische Angebot soll weiter entwickelt werden, um Kinder und Jugendliche mit son-
derpädagogischem Förderbedarf vermehrt an allgemeinen Schulen zu fördern. Voraussetzung hierfür 
ist die Ausrichtung der pädagogischen Arbeit auf den individuellen Förderbedarf der Schüler. 
 
zu 6.2.1 (5): 

Vor allem angesichts einer immer schnelleren Entwicklung von Wissenschaft und Technik gewinnt 
lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Weiterbildungseinrichtungen haben sich deshalb mit 
ihrem breit gefächerten Angebot für alle Altersgruppen zu einem wichtigen Bestandteil des Bildungs- 
und Erziehungswesens entwickelt. Dabei kommt den Volkshochschulen als öffentliche Weiterbil-
dungseinrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Ihr vielfältiges, bürgernahes, qualitativ hochwerti-
ges und für breite Bevölkerungsschichten finanzierbares Angebot soll bedarfsorientiert möglichst flä-
chendeckend erhalten und ggf. weiter ausgebaut werden. 
 
zu 6.2.1 (6): 

Die Hochschule Wismar – „University of Applied Sciences - Technology, Business and Design“ - hat 
sich zu einem wissenschaftlichen Zentrum mit herausragender Bedeutung für Wirtschaft, Bildung und 
Kultur der Hansestadt sowie der Region Westmecklenburg entwickelt. Sie verfügt in der Einheit und 
Vernetzung ihrer drei wissenschaftlichen Schwerpunkte Technik, Wirtschaft und Gestaltung über ein 
erfolgreiches, in Mecklenburg-Vorpommern einzigartiges sowie national und international anerkanntes 
und nachgefragtes Profil. Dieses soll langfristig erhalten, dem Bedarf entsprechend entwickelt und in 
seiner regionalen Wirkung und darüber hinaus gestärkt werden. Durch eine zunehmende Vernetzung 
der Forschungskapazitäten mit den regionalen Wirtschaftsunternehmen kann ein wichtiger Beitrag zur 
Regionalentwicklung geleistet werden. 
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In der Landeshauptstadt Schwerin existieren zwei Hochschuleinrichtungen. Die „Hochschule der Bun-
desagentur für Arbeit“ ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule für Arbeitsmarktmanagement. 
Das „Baltic College“, mit den Studienschwerpunkten im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement, 
befindet sich in freier Trägerschaft. Mit der Weiterentwicklung des Hochschulstandortes Schwerin 
werden Ansiedlungsimpulse für Absolventen und Potenziale zur Optimierung wohnortnaher Ausbil-
dungsangebote erschlossen.  
Aufgrund ihrer Trägerschaft (Bundesagentur für Arbeit bzw. freier Träger) erfolgen durch die in 
Schwerin ansässigen Hochschulen keine Belastung des Landeshaushaltes und damit keine finanzielle 
Einschränkung der bestehenden Hochschulen des Landes. Das Angebotsprofil der Schweriner Hoch-
schulen steht nicht in Konkurrenz zum Bildungsangebot der Hochschule Wismar. Vielmehr trägt die 
qualitativ hochwertige und vielfältige Bildungslandschaft mit den Hochschulstandorten Wismar und 
Schwerin zur Reduzierung des im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel zu erwartenden 
Fachkräftemangels, zur Schaffung wirtschaftlicher Synergieeffekte und somit zur Attraktivitätssteige-
rung der Region Westmecklenburg bei. 

 

6.2.2 Kultur 

(1) In allen Teilräumen der Region, insbesondere aber in den 
Zentralen Orten, sollen kulturelle Einrichtungen und Rah-
menbedingungen für kulturelle Veranstaltungen erhalten und 
weiter ausgebaut werden. Der Sicherung und Stärkung der 
regionalen Identität und der Wahrung des kulturellen Erbes 
kommt vor allem in den Ländlichen Räumen besondere Be-
deutung zu. 

 Erhalt 
kultureller 

Einrichtungen

 

(2) Die Landeshauptstadt Schwerin, die Hansestadt Wismar als 
UNESCO Welterbe und die Stadt Ludwigslust sind als Kultur-
städte von überregionaler Bedeutung zu sichern und zu ent-
wickeln. (Z) 

 Kulturstädte
überregionaler

Bedeutung

 

(3) Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin, das Landes-
theater Parchim und das Theater der Hansestadt Wismar sol-
len als Spielstätten langfristig erhalten werden.  

 Theater

 

(4) Das Netz der Museen soll erhalten und die Ausstellungs- und 
Depotbedingungen verbessert werden.  

 Museen

 

(5) Regional bedeutsame Gedenkstätten und Denkmale von 
zeitgeschichtlicher, kulturhistorischer, künstlerischer, wissen-
schaftlicher, technischer oder volkskundlicher Bedeutung sol-
len als wesentliche Bestandteile der Kulturlandschaft erhal-
ten, gepflegt und geschützt werden.  

 Gedenkstätten
und Denkmale

 

(6) Die Angebote der Musik- und Kunstschulen sollen erhalten 
und bedarfsgerecht entwickelt werden, um ein möglichst 
wohnortnahes Angebot an musikalischer und künstlerischer 
Ausbildung sichern zu können. 

 Musik- und 
Kunstschulen
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(7) Zur Gewährleistung einer angemessenen Bibliotheksversor-
gung in allen Teilräumen sollen Bibliotheken möglichst in den 
Zentralen Orten erhalten sowie vernetzte, mobile und alterna-
tive Angebotsformen weiter ausgebaut werden. 

 Bibliotheken

 

(8) Auf die Pflege des örtlichen Brauchtums, der Soziokultur und 
der Heimatkultur soll hingewirkt werden. 

 Heimatkultur
und Brauchtum

 

Begründung: 
zu 6.2.2 (1): 

Ein vielfältiges Angebot von Kunst und Kultur, vor allem in Form von Theateraufführungen, Musikver-
anstaltungen, Filmvorführungen und Museen, zählt zu den Daseinsgrundfunktionen und hat insofern 
maßgeblichen Anteil an der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilräumen der 
Region. Gleichzeitig sind Kunst und Kultur als weiche Standortfaktoren eine wichtige Voraussetzung 
für die wirtschaftliche Entwicklung, da Unternehmensstandorte in zunehmendem Maße nach ihrem 
„kulturellen Umfeld“ ausgesucht werden. 
 
zu 6.2.2 (2): 

Die Landeshauptstadt Schwerin, die Hansestadt Wismar und die Stadt Ludwigslust sind durch die 
historisch wertvollen Gebäude und städtebaulichen Ensembles sowie die Konzentration zahlreicher 
überregional bedeutsamer Veranstaltungen kulturelle Mittelpunkte der Region.  
Für die Planungsregion Westmecklenburg sind vor allem die Denkmale der norddeutschen Backstein-
gotik von großer Bedeutung. Die Altstadt von Wismar wurde 2002 in die Weltkulturerbeliste der 
UNESCO aufgenommen und zieht jährlich hunderttausende Besucher an.  
 
zu 6.2.2 (3): 

Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin hat aufgrund der Attraktivität seiner Spielstätte, der 
hohen künstlerischen Leistungen und seines umfangreichen Repertoires (Schauspiel, Musiktheater, 
Ballett, Fritz-Reuter-Bühne mit dem niederdeutschen Ensemble, Konzerte, Puppenbühne) eine weit 
über die Landesgrenze reichende Ausstrahlung. Insbesondere durch Events, wie die jährlich stattfin-
denden Schlossfestspiele, hat sich das Mecklenburgische Staatstheater zu einem wichtigen touristi-
schen Anziehungspunkt entwickelt. 
Das Landestheater Parchim ist von großer Bedeutung für die Bereicherung des kulturellen Lebens, 
insbesondere der zu den besonders strukturschwachen Ländlichen Räumen zählenden Mittelbereiche 
Parchim und Ludwigslust.  
Das Theater der Hansestadt Wismar hat ebenfalls eine langjährige Tradition. Mit seinen derzeit vier 
Spielstätten unterschiedlichen Charakters bietet es ein umfangreiches, alle Bereiche der Theaterkunst 
bedienendes Programmangebot. 
 
zu 6.2.2 (4): 

Das international bedeutsame Staatliche Museum Schwerin verfügt über bedeutende Kunstsammlun-
gen (z. B. Niederländische Malerei, Kunsthandwerk, Kupferstichkabinett und zeitgenössische Kunst), 
die touristisch und wissenschaftlich genutzt werden. 
Die Festung Dömitz, das Mecklenburgische Volkskundemuseum Schwerin-Mueß, das Archäologische 
Landesmuseum M-V einschließlich des dazugehörigen Freilichtmuseums Groß Raden und auch die 
zahlreichen Heimatmuseen haben große Bedeutung für Traditionspflege, Identifikation und als Tou-
rismusmagnet. 
Die umfangreichen und wertvollen Sammlungen der Museen, die aus Platzmangel der Öffentlichkeit 
nur begrenzt präsentiert werden können, erfordern einen weiteren Ausbau der Ausstellungs- und De-
potkapazitäten. Das betrifft vor allem die für den Städte- und Kulturtourismus bereits besonders profi-
lierten Städte Schwerin, Wismar, Parchim, Ludwigslust, Neustadt-Glewe, Grabow, Sternberg und Dö-
mitz sowie die Tourismusräume. Nur so können die Museen ihren bildungs- und kulturpolitischen Auf-
trag langfristig erfüllen.  
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zu 6.2.2 (5): 

Von besonderer Bedeutung für die Identitätsbildung der Bürger sind die in der Region vorhandenen 
Gedenkstätten und Denkmale. Gedenkstätten wie das KZ Außenlager und die Körner Gedenkstätte in 
Wöbbelin bieten insbesondere der jungen Generation Gelegenheit, den Bezug zu verhängnisvollen 
und verbrecherischen Fehlentwicklungen sowie zu positiven Traditionen herzustellen. 
 
zu 6.2.2 (6): 

Musikschulen sind als Einrichtungen aktiver Kulturausübung sowie insbesondere für die Förderung 
und Ausbildung des musikalischen Nachwuchses unverzichtbar. Als Standorte kommen in erster Linie 
die Zentralen Orte höherer Stufe sowie die bereits vorhandenen, z. T. historisch gewachsenen Stand-
orte und Einrichtungen in Betracht. Zur Gewährleistung zumutbarer Wegebeziehungen ist die Versor-
gung ländlicher Gemeinden über entsprechende Angebote z. B. an Schulstandorten bedarfsgerecht 
zu erhalten und zu entwickeln. 
Im Rahmen einer vielfältigen Kultur- und Bildungslandschaft kommt auch den Kunstschulen vor allem 
als Einrichtungen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildungsarbeit eine große Bedeutung zu. 
In den Kinder- und Jugendkunstschulen, die vom Land gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Projektförderung der Kinder- und Jugendkunstschulen in M-V“ (veröffentlicht im 
Amtsblatt für M-V Nr. 13 vom 20.03.2006) gefördert werden, werden Kindern und Jugendlichen unab-
hängig von ihrer sozialen Herkunft kulturelle und soziale Kompetenzen vermittelt und individuelle Zu-
gänge zu Kunst und Kultur ermöglicht. 
 
zu 6.2.2. (7): 

Für die Gewährleistung einer angemessenen Bibliotheksversorgung kommt der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern als Informationszentrum für das Land M-V und Bestandszentrum für 
Westmecklenburg eine besondere Bedeutung zu.  
Die Stadtbibliotheken in Schwerin, Wismar, Parchim, Ludwigslust, Hagenow und Grevesmühlen stel-
len innerhalb eines größeren Einzugsbereiches (Mittelbereich) ein differenziertes Bestands- und Ser-
viceangebot bereit. Sie ergänzen und entlasten gleichzeitig die bürgernahen Stadtteil- oder Gemein-
debibliotheken. In dünn besiedelten Ländlichen Räumen kann die Grundversorgung mit Literatur 
durch Fahrbibliotheken sichergestellt werden.  
 
zu 6.2.2 (8): 

Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen auf dem Gebiet des Brauchtums und der Volkskunst 
sind wichtige Elemente zur Darstellung regions- bzw. ortstypischer Kultur und haben eine zunehmen-
de Bedeutung für den Tourismus und für die Stärkung der regionalen Identität. 
Unter Soziokultur versteht man die Summe aus allen kulturellen, sozialen und politischen Interessen 
und Bedürfnissen einer Gesellschaft. Zur Arbeit soziokultureller Zentren gehört vor allem die Integrati-
on verschiedener Altersgruppen, sozialer Schichten und Nationalitäten sowie die Unterstützung und 
Förderung sozialer und politischer Arbeit. Darüber hinaus sind soziokulturelle Zentren auch 
„Dienstleister“ in einem Stadtteil, einer Stadt oder Region. Sie überlassen kulturell, sozial und politisch 
tätigen Vereinen, Gruppen und Initiativen Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. 
Die Pflege des örtlichen Brauchtums, der Soziokultur und der Heimatkultur sollen über die entspre-
chenden Einrichtungen und Vereine gefördert sowie vor allem auch durch Schulen wahrgenommen 
werden. 
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6.2.3 Sportanlagen 

(1) Das Netz der Sportanlagen soll erhalten, qualitativ verbessert 
und vor allem in unterversorgten Teilräumen unter Einbezie-
hung von Initiativen privater Träger weiter ausgebaut werden. 

 Netz der 
Sportanlagen

 

(2) Neue Anlagen mit überörtlicher Bedeutung sollen vorzugs-
weise in Zentralen Orten geschaffen werden.  
Für neue Sportanlagen soll grundsätzlich eine Mehrfachnut-
zung gesichert werden. Deshalb soll die räumliche Nähe zu 
Schulen, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen sowie Einrich-
tungen der Jugendarbeit angestrebt werden. 

 Mehrfachnutzung

 

(3) Standorte für größere Sportanlagen wie Dreifach-Sporthallen 
mit Zuschauerkapazitäten, Sportplätze mit Leichtathletikanla-
gen sowie Schwimmhallen sollen vorrangig das Oberzentrum 
Schwerin und die Mittelzentren sein. 

 größere 
Sportanlagen

 

Begründung: 
zu 6.2.3 (1): 

Sportanlagen sind für alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen ein wesentlicher Bestandteil  
gesunder Lebensbedingungen. Sie sollen deshalb in allen Teilräumen der Region in zumutbarer Ent-
fernung zur Verfügung stehen. Neben der Erhaltung bestehender Sportanlagen soll vorrangig in un-
terversorgten Teilräumen ein weiterer Ausbau angestrebt werden. Angesichts der zunehmenden Be-
deutung des Sports auch für Menschen mit Behinderung ist der Ausbau von Sportstätten verstärkt 
behindertengerecht auszuführen. 
 
zu 6.2.3 (2): 

Sportanlagen können den Wohn- und Freizeitwert und damit die Attraktivität des Gebietes erheblich 
steigern. Diesem Gesichtspunkt kommt in Räumen, die von der Gefahr der Abwanderung vor allem 
jüngerer Bevölkerungsgruppen bedroht sind und in Tourismusräumen besondere Bedeutung zu. 
Standorte für die Neuschaffung von Sportanlagen sollen so gewählt werden, dass eine Mehrfachnut-
zung durch Schulsport, Vereine und private Nutzer gewährleistet ist. 
 
zu 6.2.3 (3): 

Für die Errichtung von größeren Sportanlagen mit überregionaler Bedeutung kommen zur Sicherung 
eines ausreichenden Einzugsbereiches und einer guten Erreichbarkeit vorrangig Zentrale Orte höhe-
rer Stufe in Betracht. 
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6.3 Gesundheits- und Sozialwesen 

6.3.1 Stationäre Gesundheitseinrichtungen 

(1) Die stationäre und teilstationäre medizinische Versorgung in 
Westmecklenburg ist auf der Basis der vorhandenen Klini-
ken/Krankenhäuser  
- im Oberzentrum Schwerin und 
- in den Mittelzentren Wismar, Parchim, Ludwigslust, 

Hagenow und Grevesmühlen 
zu sichern und weiterzuentwickeln. (Z) 
In den Grundzentren Boizenburg/Elbe, Plau am See und Cri-
vitz sollen die Krankenhäuser bedarfsgerecht erhalten und 
qualitativ entwickelt werden. 

 Krankenhäuser

 

(2) Die vorhandenen Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
sollen bedarfsgerecht erhalten und ausgebaut werden. Neue 
Einrichtungen sollen sich vorrangig auf Kur- und Erholungsor-
te orientieren. 

 Vorsorge und
Rehabilitation

 

Begründung: 
zu 6.3.1 (1): 

Seit 1990 ist der Bedarf an akut-stationären Krankenhausbetten in Mecklenburg-Vorpommern rückläu-
fig. Demzufolge wurde in Westmecklenburg die Zahl der Krankenhäuser und der Betten schrittweise 
reduziert (1994 = 3.737 Betten; 2007 = 2.816 Betten). Damit wird ein Versorgungsgrad von 57,8 Bet-
ten je 10.000 EW erreicht, der annähernd dem Landesdurchschnitt von 58,8 entspricht. 
Der jeweils gültige Krankenhausplan weist den Bestand der bedarfsgerechten Krankenhäuser sowie 
den aktuellen Bedarf insbesondere nach Zahl der Planbetten je Disziplin, medizinischen Schwerpunk-
ten, Standorten und Trägerschaft aus. Auf dieser Grundlage stellt er die Prognose der erwarteten 
Entwicklung der einzelnen Disziplinen (Bedarfsprognose) dar und legt die für den jeweiligen Pla-
nungszeitraum vorgesehenen Anpassungsmaßnahmen fest. Für die Planungsregion Westmecklen-
burg wird für die Laufzeit des RREP WM (ca. 10-15 Jahre) davon ausgegangen, dass mit den vorhan-
denen Standorten eine bedarfsgerechte Versorgung mit stationären Leistungen gesichert werden 
kann. Durch Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie den Einsatz moderner Medizin-
technik und entsprechend qualifiziertes Personal können vor allem die qualitativen Aspekte einer be-
darfsgerechten stationären medizinischen Versorgung weiter verbessert werden. 
 
zu 6.3.1 (2): 

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind unverzichtbare Bestandteile der medizinischen Ver-
sorgung. In der Planungsregion Westmecklenburg gab es 2005 elf derartige Einrichtungen mit insge-
samt 2.300 Betten. Damit ist unter Beachtung regionsübergreifender Einzugsbereiche der Bedarf der 
Kostenträger im Wesentlichen gedeckt. Da es sich ausschließlich um privat bzw. freigemeinnützig 
geführte Einrichtungen handelt, sind für deren vertragliche Bindung die gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherungsträger im Rahmen ihrer Selbstverwaltungskompetenz zuständig. Deshalb sind 
vor der Beurteilung neuer Standorte eine Absichtserklärung zur Kostenübernahme der Träger sowie 
ein Bedarfsnachweis zu erbringen. Als Standorte für neue Einrichtungen kommen vorrangig die Ost-
seebäder Boltenhagen und Insel Poel sowie die beiden Städte Plau am See und Sternberg in Be-
tracht, da sie als staatlich anerkannte Kur- und Erholungsorte die entsprechenden Voraussetzungen 
bieten. 
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6.3.2 Ambulante medizinische Versorgung 

(1) In allen Teilräumen Westmecklenburgs soll eine angemesse-
ne ambulante medizinische Grundversorgung gesichert wer-
den. 

Vorrangstandorte für ambulante medizinische Einrichtungen 
sind die Zentralen Orte. (Z) 

 Sicherung der 
medizinischen 

Grundversorgung

 

(2) Facharztpraxen sollen unter Beachtung der Bedarfspläne der 
kassenärztlichen Vereinigungen insbesondere in Zentralen 
Orten höherer Stufe vorgehalten werden. 

 Facharztpraxen

 

(3) Apotheken sollen zumindest in den Zentralen Orten gesichert 
werden. 

 Apotheken

 

Begründung: 
zu 6.3.2 (1): 

Die ambulante medizinische Versorgung gehört zu den Kernaufgaben der Daseinsvorsorge. Insbe-
sondere für die peripheren Ländlichen Räume besteht, vor allem aufgrund der Altersstruktur der nie-
dergelassenen Ärzte mit einem hohen Anteil an über 50-jährigen und der mangelnden Niederlas-
sungsbereitschaft, mittelfristig die Gefahr einer Unterversorgung. Die durch das altersbedingte Aus-
scheiden von Hausärzten entstehenden Lücken lassen sich aufgrund der teilweise schlechten Rah-
menbedingungen, wie z. B. überdurchschnittlich viele Patienten wegen der zunehmenden Alterung 
der ländlichen Bevölkerung, lange Fahrwege bei Hausbesuchen, lange Arbeitszeiten, keine adäquate 
Honorierung sowie größer werdender Bürokratie- und Verwaltungsaufwand, schwer schließen.  
Zur Gewährleistung einer gleichwertigen ambulanten medizinischen Versorgung in allen Teilräumen 
der Region ist es unter Beachtung zumutbarer Wegebeziehungen erforderlich, allgemeinmedizinische 
und zahnmedizinische Praxen zumindest in den Zentralen Orten vorzuhalten. Auf rationelle Lösungen 
u. a. in Form von Gemeinschaftspraxen und Ärztehäusern soll hingewirkt werden.  
Durch die angestrebte Schaffung von Ärztehäusern, in denen mehrere Hausärzte, Zahnärzte und ggf. 
Fachärzte sowie auch Pflegedienste, Therapeuten und ggf. Gemeindeschwestern zusammen arbeiten 
sollen, kann die ambulante medizinische Versorgung auch bei weiter rückläufigen Bevölkerungszah-
len langfristig gesichert werden. Gleichzeitig kann durch die gemeinsame Arbeitsorganisation die  
Lebensqualität der in den Ländlichen Räumen niedergelassenen Ärzte deutlich verbessert werden 
(geregeltere Arbeitszeiten, mehr Freizeit, geregelter Urlaub). Die Schaffung von Gemeinschaftspraxen 
oder Ärztehäusern (Gesundheitshäusern) sollte deshalb durch Bereitstellung geeigneter Immobilien 
zu günstigen Konditionen (z. B. ungenutzte Schulen oder Kindereinrichtungen) unterstützt werden.  
Zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung im Ländlichen Raum soll auch auf die Umsetzung 
alternativer/flexibler Angebotsformen hingewirkt werden. 
 
zu 6.3.2 (2): 

Aufgrund der demografischen Entwicklung kann es auch im Facharztbereich zu Versorgungsproble-
men kommen. Zur Sicherstellung einer gleichwertigen medizinischen Versorgung in allen Teilräumen 
der Planungsregion sollen Facharztpraxen zumindest in Zentralen Orten höherer Stufe vorgehalten 
werden. Auf regionsspezifische Anpassungsansätze wie z. B. einer stärkeren Vernetzung der statio-
nären und ambulanten Versorgung soll hingewirkt werden. 
 
zu 6.3.2 (3): 

Westmecklenburg verfügt gegenwärtig über eine flächendeckende Versorgung mit Apotheken. Die 
Standorte stimmen in der Regel mit denen der Arztpraxen überein. Dadurch ist eine Ausstattung zu-
mindest der Zentralen Orte gesichert. Für Apotheker besteht derzeit absolute Niederlassungsfreiheit, 
so dass sich entstehende Versorgungslücken meist schnell wieder schließen. Angesichts der Laufzeit 
des Programms (10 – 15 Jahre) können jedoch infolge sich ändernder rechtlicher und finanzieller 
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Rahmenbedingungen künftige Lücken bezüglich der Apothekenversorgung nicht generell ausge-
schlossen werden. Deshalb soll darauf hingewirkt werden, dass Apotheken zur Sicherung einer 
gleichwertigen medizinischen Versorgung in allen Teilräumen zumindest in den Zentralen Orten erhal-
ten bleiben. 

 

 

6.3.3 Soziale Dienste und Einrichtungen 

(1) Einrichtungen der Kinder- und Jugendbetreuung sollen in 
allen Gemeinden, zumindest jedoch in den Zentralen Orten 
und sonstigen Schulstandorten, zur Verfügung stehen. Sie 
sollen in dünn besiedelten ländlichen Räumen auch bei ge-
ringer Auslastung möglichst ortsnah vorgehalten werden. 

 Kinder- und
Jugendbetreuung

 

(2) Einrichtungen zur Versorgung und Betreuung pflegebedürfti-
ger Menschen einschließlich Sucht- und psychisch Kranker 
sowie Demenzerkrankter, sollen, orientiert am Zentrale-Orte-
System, in allen Teilräumen bedarfsgerecht und in zumutba-
rer Entfernung vorgehalten werden. 
Die Versorgung mit ambulanten Pflegediensten soll flächen-
deckend sichergestellt werden. 

 Einrichtungen für
Pflegebedürftige

 

(3) Auf die Förderung und Betreuung von Menschen mit Behin-
derungen soll durch ein abgestuftes und differenziertes Sys-
tem von Einrichtungen und Maßnahmen der Behindertenhilfe 
in zumutbarer Entfernung hingewirkt werden. Bevorzugt sol-
len integrierte Einrichtungen angestrebt werden. 

 Menschen mit 
Behinderungen

 

Begründung: 
zu 6.3.3 (1): 

Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen bieten wichtige Angebote der Bildung sowie Förderung, 
sind eine wesentliche Voraussetzung für den Zugang junger Mütter und Väter zum Arbeitsmarkt und 
ein bedeutender regionaler Standortfaktor. Derartige Einrichtungen wie z. B. Kindertagesstätten mit 
Angeboten der Krippe, des Kindergartens, des Hortes oder Jugendtreffs sind deshalb orientiert am 
Bedarf möglichst ortsnah vorzuhalten.   
Im Falle der Schließung von unterausgelasteten Kindertagesbetreuungseinrichtungen soll zur Ge-
währleistung einer guten Erreichbarkeit und einer qualitativ hochwertigen Betreuung eine Nachfrage-
orientierung in benachbarte Einrichtungen erfolgen. Lücken im Versorgungsnetz sollen insbesondere 
durch Angebote im Bereich der Tagespflege abgedeckt werden. 
 
zu 6.3.3 (2): 

Stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sollen unter Berücksichtigung der Trägervielfalt in 
allen Teilräumen der Region in ausreichender Anzahl vorhanden sein. Unter dem Aspekt einer wohn-
ortnahen Versorgung können auch Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion geeignete Standorte 
sein, wenn eine gute Erreichbarkeit und eine ausreichende medizinische Versorgung gesichert wer-
den können. Neue stationäre Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe sollen grundsätzlich in die 
bestehenden Siedlungsstrukturen integriert werden, um eine Isolation der dort lebenden Menschen zu 
verhindern und ihnen eine angemessene Beteiligung am gesellschaftlichen Leben auch außerhalb der 
Betreuungseinrichtung zu ermöglichen. 
Da die Zahl der über 75jährigen von 2006 bis 2030 entsprechend den Ergebnissen der 4. Landes-
prognose M-V in Westmecklenburg voraussichtlich um ca. 34.000 Personen (auf 187 %) ansteigen 
wird, ist eine deutliche Zunahme der Pflegebedürftigen zu erwarten. Ziel muss es sein, dass diese 
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Menschen möglichst lange ein selbstständiges Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen können. 
Deshalb ist eine bedarfsgerechte, flächendeckende Versorgung mit ambulanten Pflegediensten wie 
häusliche Krankenpflege, Hauswirtschaftspflege sowie Mahlzeitenversorgung in allen Teilräumen 
erforderlich. 
 
zu 6.3.3 (3): 

Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung bedürfen der besonderen Fürsorge 
und Hilfe. Deshalb sind spezielle Einrichtungen und Maßnahmen erforderlich, die eine weitgehende 
Eingliederung der Menschen mit Behinderung in Gesellschaft und Beruf ermöglichen. Bevorzugt soll 
die Schaffung integrierter Einrichtungen angestrebt werden. Als Standorte für Werkstätten sowie be-
hindertengerechte oder betreute Wohnformen kommen vorrangig Zentrale Orte höherer Stufe in Be-
tracht. 

 

6.4 Verkehr und Kommunikation 

6.4.1 Integrierte Verkehrsentwicklung 

(1) Das Verkehrssystem Westmecklenburgs soll unter Berück-
sichtigung der Raum- und Siedlungsstruktur so weiterentwi-
ckelt werden, dass die wachsenden Mobilitätsbedürfnisse der 
Bevölkerung und der Touristen sowie eine intakte, moderne 
und leistungsfähige Infrastruktur gesichert werden. Dazu sol-
len  
- das vorhandene Verkehrsnetz vorrangig qualitativ entwi-

ckelt werden, wobei der Ausbau vorhandener Verkehrswe-
ge Vorrang vor dem Neubau haben soll,  

- zur Entlastung der Straßen vom Güterverkehr die Schie-
neninfrastruktur ausgebaut und die Wettbewerbschancen 
der Eisenbahn weiter verbessert werden, 

- die Verkehrsnetze des Öffentlichen Personenverkehrs wei-
terentwickelt und miteinander verknüpft werden, wobei der 
Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr erhöht werden soll, 

- die Ländlichen Räume durch einen attraktiven ÖPNV be-
darfsgerecht erschlossen werden, 

- die Luftverkehrsinfrastruktur erhalten und an den Bedarf 
angepasst werden, 

- die Hafeninfrastruktur bedarfsgerecht weiterentwickelt wer-
den, 

- die Netze der Verkehrsinfrastruktur (Schienen, Straßen, 
Rad- und Fußwege) aufeinander abgestimmt werden, 

- Flächeninanspruchnahmen durch Verkehrsbauten und Zer-
schneidungen von Freiräumen auf das unbedingt notwen-
dige Maß beschränkt bleiben und 

- umwelt- und ressourcenschonende Verkehrsmittel bevor-
zugt werden. 

 Weiterentwicklung 
des Verkehrs-

systems

 

(2) Der Verkehr soll durch Abstimmung und Kooperation direkt 
und indirekt beteiligter Unternehmen, Behörden etc. durch die 
Nutzung intelligenter, bedarfsorientierter Verkehrsorganisa-
tionsformen und durch einen optimalen Ausbau von geeigne-
ten Schnittstellen effizienter und nutzerfreundlicher gestaltet 
werden. 

 Verkehr 
effizienter und 

nutzerfreundlicher 
gestalten 
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(3) Die großräumigen Entwicklungsachsen 
- (Hamburg/Lübeck) – Wismar/Schwerin – (Rostock), 
- (Hamburg) – Ludwigslust/Schwerin – (Berlin) sowie 
- (Rostock)/Wismar – Schwerin – (Magdeburg) 
sollen den überregionalen Leistungsaustausch insbesondere 
mit den Metropolregionen Hamburg, Berlin-Brandenburg, 
Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg sowie den 
Wirtschaftsräumen Lübeck, Rostock und Magdeburg/Halle 
sichern. Der Ausbau und der Neubau von Verkehrswegen 
sollen sich vorrangig auf diese Verkehrsachsen beziehen. 

 großräumige 
Entwicklungs-

achsen

 

Begründung: 
zu 6.4.1 (1): 

Das Verkehrssystem, die Verknüpfung der Verkehrsinfrastruktur mit den notwendigen Transportmit-
teln einschließlich der transportierten Personen und Güter, hat vielfältige Auswirkungen auf die Sied-
lungsstruktur, die Umwelt und die Volkswirtschaft. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur soll für 
alle Bevölkerungsteile der Region die Mobilität gewährleisten und eine gute Erreichbarkeit durch Per-
sonen- und Güterverkehr sicherstellen. Sie soll die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwick-
lung schaffen und einen Beitrag zur Angleichung der Lebensverhältnisse leisten. 
Bei der Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur soll vor einem Neubau, der in der Regel mit einer 
Inanspruchnahme von Freiräumen verbunden sein wird, intensiv geprüft werden, ob auch ein Ausbau 
der vorhandenen Anlagen möglich ist. Eine zunehmende Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene hätte entlastende Wirkungen für das Straßennetz und läge im Interesse des 
Klimaschutzes.  
 
zu 6.4.1 (2): 

Die unterschiedlichen Verkehrsträger bzw. direkt und indirekt beteiligten Unternehmen, Behörden etc. 
sollen miteinander kooperieren und mit Unterstützung von intelligenten Verkehrsleiteinrichtungen und 
weiterer innovativer Technik (Verkehrstelematik) den Mobilitätsbedarf von Personen und Gütern de-
cken. Das erfordert eine integrierte Planung des Verkehrssystems. In der Umsetzung ist z. B. eine 
stärkere Verknüpfung der Verkehrsnetze zu organisieren, Schnittstellen im Sinne von Umsteige-/ Ver-
lade- und Verflechtungsmöglichkeiten von Bahn, Bus/Lkw, Pkw, Fahrrad und Zufußgehen sind optimal 
zu wählen und auszubauen. Der Fahrzeugeinsatz im ÖPNV soll dabei durch bedarfsabhängige flexib-
le Bedienungsformen dem zeitlich differenzierten Bedarf besser angepasst werden, um ein angemes-
senes Verkehrsangebot bei gleichzeitig begrenztem Mitteleinsatz sicherzustellen. Dabei leistet die 
Integration von Raum-, Stadt- und Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Wirtschaftsförderung 
und auch der umweltrelevanten Belange einen wesentlichen Beitrag. 
 
zu 6.4.1 (3): 

Die großräumigen Verkehrsachsen sind insbesondere für die weitere wirtschaftliche Entwicklung von 
großer Bedeutung, um die Standortvorteile zu den Metropolregionen Hamburg, Berlin-Brandenburg 
und Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg sowie zu den Entwicklungsräumen wie Rostock, 
Lübeck und Magdeburg nutzen zu können. 
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6.4.2 Öffentlicher Personenverkehr 

(1) Der Öffentliche Personenverkehr (ÖPV) soll unter Einbezie-
hung aller Verkehrsträger als ganzheitliches System zu ei-
nem integrierten Bedienungsangebot für die Schiene und die 
Straße entwickelt werden. Dazu sollen konkurrierende Stre-
ckenführungen zwischen dem straßen- und schienengebun-
denen ÖPV abgebaut sowie sichere und leichte Übergänge 
zwischen den Verkehrsträgern und zum Individualverkehr 
geschaffen werden. 

 integriertes 
Bedienungs-

angebot
im ÖPV

 

(2) Für die Region soll ein attraktives Angebot im Schienenper-
sonenfernverkehr mit schnellen und möglichst durchgehen-
den Verbindungen sowie fahrgastfreundlich gestalteten Um-
steigebeziehungen bereit gehalten werden, um die Erreich-
barkeit der Ballungs- und Entwicklungsräume in Deutschland 
zu verbessern. 

 Schienen-
personenfern-

verkehr

 

(3) Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) in der Region zu einem Gesamtver-
kehrssystem mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen, ein-
heitlichen Tarifen und attraktiven Übergangsmöglichkeiten 
entwickelt werden, um ein bedarfsgerechtes flexibles Ange-
bot bereitzuhalten. Dazu soll für Westmecklenburg ein Regi-
onaler Nahverkehrsplan aufgestellt werden. 

 Gesamtverkehrs-
system/

Regionaler 
Nahverkehrsplan

 

(4) Für die Ländlichen Räume soll der ÖPNV so gestaltet wer-
den, dass der nächstgelegene Zentrale Ort in angemessener 
Zeit erreicht werden kann. Eine angemessene Anbindung 
von Gebieten, für die ein öffentlicher Bedarf besteht, soll an-
gestrebt werden. Die Haltestellen sollen unter Berücksichti-
gung der Siedlungsentwicklung angeordnet und bedarfsge-
recht ausgebaut werden. 

 ÖPNV in Ländli-
chen Räumen

 

(5) Zur besseren Anbindung des Oberzentrums Schwerin an den 
Schienenpersonenfernverkehr sind die erforderlichen Aus-
baumaßnahmen am Eisenbahnnetz der großräumigen Ver-
kehrsachsen  
- (Hamburg/Lübeck) – Hagenow Land – Schwerin – Bad 

Kleinen – (Rostock ), 
- (Kiel – Lübeck) – Schwerin – (Berlin/Magdeburg ) und 
- Verbindungskurve Lübeck-Schwerin (südwestlich von Bad 

Kleinen) 
zeitnah abzuschließen. (Z) 
Im Schienenpersonenverkehr soll die Anbindung der Mittel-
zentren Wismar, Parchim, Ludwigslust, Hagenow und Gre-
vesmühlen an das Oberzentrum Schwerin und an die groß-
räumigen Verkehrsachsen erhalten und weiterentwickelt wer-
den. 

 großräumige 
Verkehrsachsen
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(6) Um die Erreichbarkeit der Zentralen Orte untereinander zu 
verbessern, sollen im überregionalen Schienennetz die Stre-
cken / Streckenabschnitte  
- Wismar – Bad Kleinen, 
- Rehna – Gadebusch – Schwerin – Crivitz – Parchim und 
- Ludwigslust – Neustadt-Glewe – Parchim – Lübz – (Waren) 

vorrangig ertüchtigt werden. 
Für die Strecke Schwerin – Gadebusch – Rehna soll eine 
Weiterführung (Lückenschluss) nach Lübeck über Schönberg 
geprüft werden und die dafür erforderlichen Flächen von jeg-
licher Bebauung frei gehalten werden. 

 überregionale 
Schieneninfra-

struktur

 

(7) In den Stadt-Umland-Räumen Schwerin, Wismar und Lübeck 
(westmecklenburgischer Teil) ist durch den ÖPNV eine be-
darfsgerechte Verbindungsqualität zwischen den Kernstädten 
und den Umlandgemeinden sicherzustellen. In der Stadt 
Schwerin ist die Straßenbahn als leistungsfähiges, umwelt-
freundliches und attraktives Nahverkehrsangebot zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. (Z) 

 bedarfsgerechte 
Verbindungs-

qualität in den 
Stadt-Umland-

Räumen

 

(8) Die ursprünglich für den Transrapid geplante Trasse soll von 
dauerhaften Nutzungen freigehalten werden. Ausnahmen 
können für regional bedeutsame Vorhaben erfolgen. 

 Transrapidtrasse 
freihalten

 

(9) Die Eisenbahnstrecken  
- Zarrentin am Schaalsee – Hagenow,  
- (Güstrow) – Karow – Plau am See – (Pritzwalk) und  
- Blankenberg – Sternberg – Dabel  
sollen für den Schienengüterverkehr vorgehalten werden. 

  Schienengüter-
verkehr 

 

Begründung: 
zu 6.4.2 (1): 

Der Öffentliche Personenverkehr (ÖPV) soll so leistungsfähig und attraktiv entwickelt werden, dass er 
künftig durch angemessene Reisezeiten und Bedienungshäufigkeiten eine echte Alternative zum Indi-
vidualverkehr darstellen kann. Mit der angestrebten Erhöhung des ÖPV-Anteils am Modal Split, insbe-
sondere bei Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge, kann darüber hinaus die Umweltverträglichkeit ver-
bessert werden. 
 
zu 6.4.2 (2): 

Die Region soll durch einen beschleunigten Ausbau des Schienenpersonenfernverkehrs noch besser 
an das bundesdeutsche bzw. an das europäische Schienenfernverkehrsnetz angeschlossen werden. 
Hierzu ist insbesondere ein regelmäßiger und dauerhafter ICE-Halt der kontinentalen Fernverkehrs-
verbindung Hamburg - Berlin in Ludwigslust mit einer attraktiven Anbindung der Landeshauptstadt 
Schwerin zu sichern. Ebenso ist der regelmäßige Verkehrshalt des IC Hamburg - Rostock in Schwerin 
zu gewährleisten und optimale Anschlüsse in Lübeck nach Hamburg, Kiel und Kopenhagen herzustel-
len. Damit kann vor allem die Nähe zu den wirtschaftlichen Entwicklungsräumen als Standortvorteil 
genutzt werden. Um den Schienenpersonenfernverkehr attraktiver zu gestalten, sind mehr durchge-
hende Verbindungen mit Direktanschlüssen zum Schienenpersonennahverkehr bzw. zum Buslinien-
verkehr, mit denen zumindest saisonal Gäste in die Tourismusgebiete befördert werden können, an 
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den Fernverkehrsbahnhöfen anzubieten. Dies betrifft neben den Mittelzentren Parchim (Plau am See), 
Ludwigslust, Hagenow und Grevesmühlen (Boltenhagen) insbesondere das Mittelzentrum Wismar 
(Insel Poel) und das Oberzentrum Schwerin mit einem ausgeprägten touristischen Potenzial. 
 
zu 6.4.2 (3) und (4): 

Um den Anforderungen im Rahmen der Daseinsvorsorge auf dem Gebiet des ÖPNV gerecht zu wer-
den, bedarf es einer engen Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen (Verkehrskooperation) auf 
Schiene und Straße mit dem Ziel eines abgestimmten, verkehrsmittelübergreifenden, angebotsorien-
tierten, finanzierbaren und nachhaltige Mobilität fördernden ÖPNV. Hierzu ist der Integrale Taktfahr-
plan (ITF) als Gesamtverkehrssystem zu optimieren. Dieser sollte auf einem für alle Verkehrsunter-
nehmen gültigen angemessenen Tarifangebot beruhen und vor allem kundenorientiert sein. Auch 
andere Verkehrsangebote wie z. B. Linientaxi, Anruf-Sammeltaxi, Anruf-Bus oder der touristische 
Schiffsverkehr sollten berücksichtigt werden.  
 
In der Region besteht mit der Verkehrsgemeinschaft Westmecklenburg eine Verkehrskooperation, die 
unter Einbeziehung der Eisenbahnverkehrsunternehmen mit dem Schienenpersonennahverkehr zu 
einem Verkehrsverbund entwickelt werden soll, um insgesamt eine  
- optimale Anpassung der Liniennetze aller Verkehrsunternehmen, 
- Gewährleistung des Übergangs vom Omnibus- auf den Eisenbahnverkehr an den wichtigsten 

Schnittstellen, 
- Förderung des Linienverkehrs durch einheitliche Tarifgestaltung und Informations- und Verkaufs-

systeme sowie gemeinsames Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, 
- Führung des Wettbewerbs zwischen den Verkehrsunternehmen durch Erbringung der Verkehrs-

leistungen im ÖPNV zu niedrigsten Kosten und 
- Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des ÖPNV gegenüber dem motorisierten Individualverkehr 
zu erreichen. Als Handlungsgrundlage soll ein Regionaler Nahverkehrsplan erarbeitet werden.  
Gleichermaßen sind die Siedlungsbereiche in dünn besiedelten ländlichen Räumen, hier überwiegend 
durch den Busverkehr, angemessen zu bedienen, um auch den Menschen, die nicht über private Pkw 
verfügen, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Es bieten sich hierfür z. B. Bike 
und Ride-Anlagen mit Fahrradabschließboxen oder massive Bügelabstellanlagen (möglichst auch 
videoüberwacht) an. Mit dieser preisgünstigen Variante lässt sich der ÖPNV attraktiver und kosten-
günstiger gestalten und eine angemessene Mobilität für die Bewohner auch ohne PKW erreichen. 
Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sollte möglichst erreicht werden, dass die Fahrzeit 
zwischen den nächsten Zentralorten und den Siedlungen 30 Minuten nicht wesentlich überschreitet. 
Im Einzelfall kann bei entsprechendem Bedarf die Bedienungshäufigkeit höher bewertet werden, als 
die Fahrzeit.  
 
zu 6.4.2 (5): 

Bei den noch erforderlichen Baumaßnahmen geht es in Westmecklenburg vor allem um den Ab-
schluss der Ausbaumaßnahmen beim Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 1 auf den Streckenab-
schnitten Schönberg – Grevesmühlen und Schwerin – Bad Kleinen – Ventschow. Hinzu kommt der 
Bau einer Verbindungskurve südwestlich von Bad Kleinen zur Realisierung einer schnellen Direktver-
bindung Lübeck – Schwerin. Die Maßnahmen sind Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans 2003. 
Damit sollen insbesondere das Oberzentrum Schwerin, aber durch entsprechende Verknüpfungen 
auch die Mittelzentren besser an das Schienenpersonen-Fernverkehrsnetz angeschlossen werden. 
Das großräumige Schienennetz ist in der Karte M 1:100.000 festgelegt (siehe auch Übersichtskarte 
9). 
 
zu 6.4.2 (6): 

Durch die weitere Ertüchtigung des regionalen Schienennetzes soll der ÖPV gegenüber dem motori-
sierten Individualverkehr konkurrenzfähiger werden und die Zentralen Orte untereinander und mit dem 
Oberzentrum Schwerin sowie mit den Tourismusräumen besser verbinden. Für die Strecke Schwerin 
– Gadebusch – Rehna wird eine Verlängerung nach Schönberg an die Bahnstrecke Bad Kleinen – 
Grevesmühlen – Schönberg – Lübeck angestrebt. Die Machbarkeit soll durch eine entsprechende 
Untersuchung geprüft werden. Bei positivem Prüfergebnis soll eine geeignete Trasse ermittelt und 
diese von dauerhaften Nutzungen freigehalten werden. 
Das überregionale Schienennetz ist in der Karte M 1:100.000 festgelegt (siehe auch Übersichtskarte 
9). 
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zu 6.4.2 (7): 

Besonders in den Stadt-Umland-Räumen kommt es darauf an, unter Berücksichtigung der finanziellen 
Machbarkeit durch ein ganztägig ausgerichtetes und auf den öffentlichen Bedarf orientiertes sowie 
kostengünstiges Angebot im ÖPNV die Erreichbarkeit der vielfältigen Angebote zu gewährleisten. 
Dies gilt vor allem für die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Kultur und Naherholung. Durch 
Integration von Stadtumbau, Stadtentwicklung und Verkehr sind dazu Lösungen vorzubereiten. Im 
Stadt-Umland-Raum Lübeck sowie im Nachbarschaftsraum zu Niedersachsen und Schleswig Holstein 
geht es darum, eine geeignete Verknüpfung des ÖPNV der Region mit den Verkehrsverbünden aus 
Lübeck und Hamburg zu schaffen. Dieses entspräche den vorhandenen Pendlerströmen und der en-
gen Verflechtung des westlichen Teils der Planungsregion mit Hamburg und Lübeck. 
In der Stadt Schwerin hat sich die Straßenbahn als leistungsfähiges, zuverlässiges Verkehrsmittel 
bewährt. Sie sollte weiter attraktiv gestaltet und bei der städtebaulichen Entwicklung des Oberzent-
rums berücksichtigt werden. 
 
zu 6.4.2 (8): 

Die ehemals für den Transrapid vorbereitete Trasse soll weiterhin freigehalten werden, um die Poten-
ziale, die von einer solchen Verbindung von Metropolen (Hamburg / Berlin-Brandenburg) für die Regi-
on erwartet werden, zu sichern. Ausnahmsweise können Vorhaben innerhalb des Korridors zugelas-
sen werden, wenn sie regionale Bedeutung aufweisen und eine linienorientierte Infrastrukturmaßnah-
me damit nicht grundsätzlich verhindert wird. In der Karte M 1:100.000 wird die ursprünglich für den 
Transrapid geplante Trasse als Infrastrukturkorridor festgelegt. 
 
zu 6.4.2 (9): 
 
Die Eisenbahnstrecken Zarrentin am Schaalsee – Hagenow, (Güstrow) – Karow – Plau am See – 
(Pritzwalk) und Blankenberg – Sternberg – Dabel sind ein Infrastrukturangebot, das vorzugsweise für 
den Güterverkehr genutzt wird. Dieses Potenzial soll nach Möglichkeit erhalten und ggf. für z. B. tou-
ristische Bedarfe ergänzend genutzt werden können. 
 

 

6.4.3 Motorisierter Individualverkehr 

(1) Die Straßen Westmecklenburgs sollen in Übereinstimmung 
mit der Raumstruktur erhalten und entsprechend ihrer 
Erschließungs- und Verbindungsfunktion bedarfsgerecht so 
ausgebaut werden, dass in den einzelnen Teilräumen eine 
gute Erreichbarkeit der Siedlungen sowie Wirtschafts- und 
Erholungsräume gesichert wird. 

 funktionales 
Straßennetz

 

(2) Zur Entlastung der Siedlungen vom Durchgangsverkehr, ein-
hergehend mit einer Verbesserung des Wohnumfeldes, sol-
len Orts- oder Ortskernumgehungen gebaut werden. 

 Ortsumgehungen
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(3) Nach dem Bedarfsplan für Bundesfernstraßen sind für die 
Planungsregion folgende Maßnahmen vorgesehen und um-
zusetzen sowie die erforderlichen Flächenansprüche zu si-
chern:  

Verkehrswegeneubau vordringlicher Bedarf 

A 14 Abschnitt zwischen der Landesgrenze 
Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg – 
Autobahndreieck (zukünftig Autobahnkreuz) 
Schwerin (A 24) 

B 321 Vierstreifiger Ausbau des Abschnittes 
Schwerin, Plater Str. bis zur Brücke  über 
den Störkanal bei Raben Steinfeld 

B 321 Ortsumgehung (OU) Hagenow 

B 104 OU Schwerin, Abschnitt Kirch Stück (B 106) 
– Rampe (B 104) 

B 191/B 321 OU Parchim 

B 191 OU Plau, nordwestliche Umgehung 

B 321 OU Bandenitz 

B 321 OU Warsow 

 

Verkehrswegeneubau weiterer Bedarf 

B 5 OU Ludwigslust 

B 191 OU Plau, südwestliche Umgehung 

B 104 OU Lützow 

B 104 OU Schwerin/Friedrichsthal 

B 104 OU Rehna 

B 191 OU Neustadt-Glewe 

B 104 OU Sternberg 

B 191/B 106 OU Ludwigslust (entfällt bei Realisierung der 
A 14) 

B 191 Ausbau des Abschnittes Ludwigslust – 
Dömitz 

B 192 OU Goldberg 

B 195 OU Dömitz 

(Z)

 Maßnahmen ge-
mäß Bundes-

verkehrs-
wegeplan

 

(4) Zur besseren Verkehrserschließung des Raumes ist im Sü-
den der Landeshauptstadt Schwerin eine leistungsfähige 
Straßenverbindung zwischen der BAB 14 (Anschlussstelle 
Schwerin-Süd/Plate) und der B 106/B 321 zu realisieren. (Z) 

 AS A 14 
Schwerin-Süd
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(5) Zur Sicherung der vollen Funktionsfähigkeit der A 20 und der 
A 14 sollen die anbindenden großräumigen und überregiona-
len Straßen zu leistungsfähigen Autobahnzubringern ausge-
baut werden. Darüber hinaus sollen die landesweit bedeut-
samen gewerblichen und industriellen Großstandorte eine 
gute Anbindung an das großräumige Straßennetz erhalten. 

 leistungsfähige 
Autobahn-
zubringer

 

Begründung: 
zu 6.4.3 (1): 

Das Straßennetz der Region ist in Übereinstimmung mit der Raum-, Stadt-, Wirtschafts- und Ver-
kehrsstruktur so zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln, dass für alle Nutzergruppen gute Bedingungen 
bestehen. Insbesondere für die schwach strukturierten ländlichen Räume ist ein gut ausgebautes 
Straßennetz die Voraussetzung für eine wirtschaftliche Entwicklung. Es soll für eine gute Erreichbar-
keit innerhalb der Region sorgen und die Anbindung der Region an benachbarte Entwicklungsräume 
sicherstellen. Allgemein ist auf einen sicheren Verkehrsablauf hinzuwirken. Eine ggf. notwendige Ent-
flechtung des innerstädtischen Verkehrs soll durch Ortsumgehungen, durch den Ausbau vorhandener 
Straßen und/oder durch die Anwendung zeitgemäßer verkehrsorganisatorischer Maßnahmen, wie  
z. B. Kreisverkehrsanlagen, eine ggf. notwendige Entflechtung der verschiedenen Verkehrsarten flie-
ßender/ruhender Verkehr, Fußgänger-/Radverkehr befördert werden. 
Ein wichtiges Verkehrsbauvorhaben ist die A 14, insbesondere die Weiterführung vom entstehenden 
Kreuz Schwerin über Ludwigslust und Grabow in Richtung Wittenberge (Brandenburg) nach Magde-
burg (Sachsen-Anhalt). Von besonderer Bedeutung ist diese Verbindung für Wismar, aber auch für 
Rostock mit den Seehäfen, um eine bessere Erreichbarkeit des mitteldeutschen Wirtschaftsraumes zu 
sichern. 
Für die großräumige Erschließung ist die Verknüpfung der großräumigen Verkehrsachsen mit dem 
funktionalen Straßennetz der Region wichtig. Seine hierarchische Einstufung in Abschnitte mit unter-
schiedlicher Verbindungsbedeutung wird aus dem System der Zentralen Orte abgeleitet. Die Straßen-
verbindungen der Funktionsstufen I und II wurden im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-
burg-Vorpommern festgelegt. Diese und die regionalen und nahräumigen Straßenverbindungen der 
Funktionsstufen III bzw. IV sind in der Karte M 1:100.000 dargestellt (siehe auch Übersichtskarte 9). 
 
Verbindungsfunktionsstufen: 

I   großräumige Straßenverbindungen  
Verbindung von Oberzentren zu Agglomerationsräumen und zwischen Oberzentren und Anbindung 
von Oberzentren an Verkehrswege der Verbindungsfunktionsstufe 0 (kontinental) 

II   überregionale Straßenverbindungen 
Verbindung von Mittelzentren zu Oberzentren und zwischen Mittelzentren und Anbindung von Mittel-
zentren an Verkehrswege der Verbindungsfunktionsstufe I oder höher 

III  regionale Straßenverbindungen 
Verbindung von Grundzentren zu Mittelzentren und zwischen Grundzentren und Anbindung von Mit-
telzentren an Verkehrswege der Verbindungsfunktionsstufe II oder höher 

IV  bedeutsame flächenerschließende Straßenverbindungen 
Verbindung von Gemeinden über 500 EW ohne zentralörtliche Bedeutung zu Grundzentren, Verbin-
dungen zwischen diesen Gemeinden und Anbindung dieser Gemeinden an Verkehrswege der Ver-
bindungsfunktionsstufe III und höher 

Die Klassifizierung nach der Verbindungsfunktionsstufe erfolgt unter Anwendung der Richtlinie für die 
integrierte Netzgestaltung (RIN Ausgabe 2008). 
 
zu 6.4.3 (2) und (3): 

Der Bau von Ortsumgehungen soll die Siedlungen mit hohem Durchgangsverkehrsaufkommen entlas-
ten und einen zügigen und sicheren Verkehrsablauf ermöglichen. Die Trassen der Ortsumgehungen 
sind so zu wählen, dass sie einerseits einen zügigen Umgehungsverkehr gestatten und andererseits 
dazu beitragen, die Ortsentwicklung positiv zu beeinflussen und zur Verbesserung des Wohnumfeldes 
durch Immissionsreduzierungen beitragen. Für einige im Bundesverkehrswegeplan genannten Ver-
kehrsbauvorhaben bestehen noch keine konkreten Trassenvorstellungen, so dass diese gegenwärtig 
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nicht durch eine entsprechende Darstellung in der Karte des RREP WM berücksichtigt werden kön-
nen. 
 
zu 6.4.3 (4): 

Der Standort „Göhrener Tannen“ im Süden von Schwerin kann im Rahmen der Realisierung einer 
A 14-Anschlussstelle in Höhe der Gemeinde Plate einschließlich einer Verbindung zur B 106 / B 321 
besser angeschlossen werden. Diese als „überregionale Verkehrsverbindung“ einzustufende Bau-
maßnahme kann zusammen mit einem Straßenanschluss an die Ortslage Plate (K 12) wesentlich zur 
Erschließung des südwestlichen Schweriner Raumes und zur Verkehrsreduzierung in Wohngebieten 
beitragen. 
 
zu 6.4.3 (5): 

Während die landesweit bedeutsamen gewerblichen und industriellen Großstandorte „Lüdersdorf“ an 
der A 20 und „Wismar-Kritzowburg“ an der A 20 bzw. an der A 14 schon optimal an das großräumige 
Straßennetz angebunden sind, bestehen für die Standorte „Schwerin Göhrener Tannen“ und für den 
zu entwickelnden Standort „Parchim“ Anbindungsdefizite. Diese sollen durch entsprechende Ausbau-
maßnahmen behoben werden.  

 

 

6.4.4 Fußgänger- und Fahrradverkehr 

(1) In Anlehnung an den Nationalen Radverkehrsplan 2002 – 
2012 sollen die Bedingungen für den Rad- und Fußgänger-
verkehr als Teil des Gesamtverkehrssystems verbessert 
werden, um seinen Anteil zu erhöhen. Verknüpfungen mit 
dem ÖPNV und eine entsprechende Infrastrukturausstattung 
sollen integriert werden. Bauvorhaben sollen in ihrer Wirk-
samkeit für den Rad- und Fußgängerverkehr den Anforde-
rungen besser angepasst werden. 

 Verbesserung 
der Bedingungen 
für den Rad- und 

Fußgänger-
verkehr

 

(2) Das bestehende Radwegenetz aus straßenbegleitenden, 
kommunalen und touristischen Radwegen soll erhalten und 
zu einem flächendeckenden Gesamtnetz ausgebaut und ver-
knüpft werden. Nach Möglichkeit soll das land- und forstwirt-
schaftliche Wegenetz integriert werden. Bei der Streckenfüh-
rung sollen die Funktionsbeziehungen zwischen Arbeiten, 
Wohnen, Versorgen und Erholen berücksichtigt werden.  
An den Bundes- und Landesstraßen der Region sollen die er-
forderlichen straßenbegleitenden Radwege durch das Land 
zügig realisiert werden. 

 Radwegausbau 
zu einem flä-

chendeckenden 
Gesamtnetz  

 

(3) Das durch den Regionalen Planungsverband Westmecklen-
burg mit besonderer Bedeutung für die touristische Entwick-
lung erarbeitete Regionale Radwegekonzept soll zügig weiter 
umgesetzt werden. Dabei soll der Schwerpunkt auf die regio-
nal bedeutsamen Radwanderwege und auf die Radfernwege 
gelegt werden. 

 Umsetzung des 
Regionalen Rad-
wegekonzeptes
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Begründung: 
zu 6.4.4 (1): 

Die topografischen Verhältnisse in der Region bilden eine ideale Grundlage für den weiteren Ausbau 
des Wegenetzes für Radfahrer und Fußgänger. Nur 12 % aller Ortsveränderungen entfallen in 
Deutschland auf den Radverkehr, obwohl 50 % aller mit Verkehrsmitteln zurückgelegten Wege kürzer 
als 3 km sind. Damit besteht ein erhebliches Potenzial, das zur Beruhigung insbesondere des inner-
städtischen Verkehrs beitragen und darüber hinaus einen positiven Effekt auf die Gesundheit, den 
Klimaschutz und die Volkswirtschaft auslösen kann. Um den Anteil des Radverkehrs am Gesamtver-
kehrssystem zu erhöhen, bedarf es weiterer Anstrengungen insbesondere bei der Verknüpfung des 
ÖPNV mit der Radverkehrsinfrastruktur wie z. B. bei der Ausstattung von ÖPNV Haltestellen mit Fahr-
radabstellanlagen. 
Der Nationale Radverkehrsplan (Bundestagsbeschluss vom 18.04.2002) soll neue Wege und Umset-
zungsstrategien zur Radverkehrsförderung initiieren und Handlungsempfehlungen geben, die über 
den Bau von Radwegen weit hinausgehen. 
 
zu 6.4.4 (2): 

Bei dem weiteren Ausbau zu einem flächendeckenden Gesamtnetz sollen zusätzliche Realisierungs-
möglichkeiten unter Berücksichtigung des Ländlichen Wegebaus u. a. im Rahmen von Bodenord-
nungsverfahren geprüft werden. Darüber hinaus müssen Radverkehrsanlagen einem hohen Sicher-
heitsbedürfnis gerecht werden. Häufig kann mit intelligenten, kostengünstigen Lösungen der Gestal-
tung von Radverkehrsanlagen ein sicheres, zügiges und komfortables Radfahren ermöglicht werden. 
Insbesondere in den größeren Städten kann dies häufig durch eine Entflechtung der Verkehrsarten 
erreicht werden.  
 
zu 6.4.4 (3): 

In der Region soll das bestehende Radwegenetz auf der Grundlage des Regionalen Radwegekonzep-
tes (RRK) vom 04.11.2009, das überwiegend Radwanderwege zur Förderung des Radtourismus be-
inhaltet, zügig umgesetzt und weiterentwickelt werden. Dabei ist insbesondere auf die Fertigstellung 
der erforderlichen Lückenschlüsse zu achten. Das regional bedeutsame Radroutennetz ist in der Kar-
te M 1:100.000 sowie in der Übersichtskarte 4 dargestellt. Auf Grundlage des Regionalen Radwege-
konzeptes Westmecklenburg setzt es sich aus den beiden Kategorien Radfernwege und Regionale 
Radwanderwege zusammen. 

 

6.4.5 Schiffsverkehr und Häfen 

(1) Die Verkehrsinfrastruktur des überregional bedeutsamen 
Hafens Wismar soll bedarfsgerecht ausgebaut und unter 
Hervorhebung der guten verkehrsgeografischen Lage im Pro-
fil geschärft und zusammen mit den Gewerbeflächen aktiv 
vermarktet werden. 

 Hafeninfrastruktur 

 

(2) Der Hafen Wismar ist an das Hinterland durch leistungs- und 
wettbewerbsfähige Straßen- und Schienenverbindungen an-
zubinden. Der Anteil des kombinierten Güterverkehrs ist zu 
erhöhen. Die seewärtige Hafenzufahrt ist bedarfsgerecht zu 
sichern. (Z) 

 Hinterland-
anbindung

 

(3) Die vorhandenen Binnenhäfen in Dömitz und Boizen-
burg/Elbe sollen insbesondere für die touristische Nutzung 
weiterentwickelt werden. 

 Binnenhäfen
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Begründung: 
zu 6.4.5 (1): 

Der Seehafen Wismar unterhält regelmäßige Verkehre zu Häfen in Finnland, Norwegen, Russland 
und Schweden. Er verfügt über Spezialausrüstungen und Lagerkapazitäten für Holz aller Art, Stahl- 
und Eisenerzeugnisse, witterungsempfindliche und umweltsensible Massengüter und für Container. 
Um zukünftigen Anforderungen noch besser gerecht zu werden, sind hafennahe Gewerbe- und In-
dustrieflächen bedarfsgerecht zu sichern. 
 
zu 6.4.5 (2): 

Die landseitige verkehrliche Anbindung wurde durch die A 20, den Nordost-Zubringer und durch die 
A 14 wesentlich verbessert. Dringend erforderlich ist die Weiterführung der A 14 vom Kreuz Schwerin 
in Richtung Magdeburg/Halle in den mitteldeutschen Wirtschaftsraum. Eine moderne Güterverkehrs-
logistik, die auf eine Reduzierung des Schwerlastverkehrs auf den Straßen abzielt, soll auch im Inte-
resse des Klimaschutzes durch eine möglichst hohe Schnittstellendichte und Vernetzung zwischen 
Lkw, Bahn und Schiff gefördert werden. In diesem Sinne besteht die Absicht, das Schienennetz im 
Wismarer Hafen auszubauen und die Spezialisierung als Zentrum der Holzverarbeitung mit Bahnver-
ladung voranzutreiben. Dazu ist ein zweigleisiger Ausbau des Streckenabschnitts Wismar-Bad Klei-
nen erforderlich. Um langfristig die seeseitige Erreichbarkeit zu sichern, muss das Fahrwasser zur 
Ansteuerung des Seehafens Wismar u. a. bezogen auf die Fahrwassertiefe (ca. 12 m) stets bedarfs-
gerecht angepasst werden. 
 
zu 6.4.5 (3): 

Die vorhandenen Binnenhäfen an der Elbe in Boizenburg/Elbe und Dömitz werden jeweils touristisch 
genutzt. Mit diesen Häfen ist die Region an das überregionale Bundeswasserstraßennetz angebun-
den. Als Endpunkt der Müritz-Elde-Wasserstraße ist der Hafen Dömitz gleichzeitig ein wichtiger 
Sportbootverkehrsknoten für die Verbindung zur Mecklenburgischen Seenplatte. 
 
 

6.4.6 Luftverkehr 

(1) Die Luftverkehrsinfrastruktur soll mit dem vorhandenen Regi-
onalflughafen und den Verkehrs- und Sonderlandeplätzen 
bedarfsgerecht erhalten und ausgebaut werden. 

 Luftverkehrs-
infrastruktur

 

(2) Der Regionalflughafen Schwerin-Parchim soll im Zusammen-
hang mit den nahe gelegenen landesweit bedeutsamen ge-
werblichen und industriellen Großstandorten, insbesondere 
für den Luftfrachtverkehr, entwickelt werden. 

 Regional-
flughafen 

Schwerin-
Parchim

 

Begründung: 
zu 6.4.6 (1) und (2): 

Während der Ausbau der Luftverkehrsinfrastruktur in den vergangenen Jahren vorangekommen ist, 
müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu verbes-
sern. Mit der Schaffung von Lagermöglichkeiten verfügt der Flughafen Schwerin-Parchim, der vor 
allem für den Luftfrachtverkehr entwickelt werden soll, nunmehr über bessere Vermarktungschancen. 
Angestrebt wird u. a. eine Zusammenarbeit mit dem Verkehrsflughafen Hamburg. Ein Vorteil für beide 
Seiten könnten die nahe gelegenen landesweit bedeutsamen gewerblichen und industriellen Groß-
standorte in Parchim, Valluhn/Gallin, Lüdersdorf, Wismar und Schwerin (vgl. Kap. 4.3.1) sein. 
Die Verkehrslandeplätze Neustadt-Glewe, Wismar sowie der Sonderlandeplatz Pinnow (bei Schwerin) 
werden neben dem Geschäftsreiseverkehr und dem Rettungswesen überwiegend durch den Luftsport 
(Segelflugsport, Fallschirmspringen etc.) genutzt. Durch eine bedarfsgerechte Ausstattung soll diese 
Struktur erhalten bleiben. 
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Ergänzt wird das Luftverkehrsangebot durch Sonderlandeplätze für Ultraleichtflugzeuge, durch ein 
Segelfluggelände und durch Hubschrauber-Sonderlandeplätze, die im Bestand zu erhalten sind. 
Grundsätzlich sind bei der Entwicklung der Luftverkehrsinfrastruktur die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere des Lärmschutzes (Broschüre des LUNG M-V, „Siedlungsbeschränkungsbereiche an 
Flugplätzen in M-V“) zu berücksichtigen. 

 

6.4.7 Kommunikation 

(1) In allen Teilräumen der Region Westmecklenburg soll flä-
chendeckend und zügig eine moderne Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur erhalten und bedarfsgerecht 
ausgebaut werden. 

 flächendeckende 
Informations- und 
Kommunikations-

infrastruktur

 

(2) Bestehende und geplante Richtfunkstrecken sind von stören-
der Bebauung freizuhalten. (Z) 

 Richtfunkstrecken 
freihalten

 

(3) Die Anzahl der Antennenanlagen soll auf das unbedingt not-
wendige Maß beschränkt werden. Dabei hat die Nutzung vor-
handener Antennenanlagen und Bauwerke Vorrang vor dem 
Neubau. Antennenneubauten der verschiedenen Netzbetrei-
ber sollen durch koordinierte Planungen aufeinander abge-
stimmt und gemeinsam genutzt werden. 

 Antennenanlagen 
auf ein Mindest-
maß reduzieren

 

(4) Die bedarfsgerechte Versorgung der Region mit postalischen 
Dienstleistungen soll erhalten und weiter verbessert werden. 

 postalische Ver-
sorgung sichern

 

(5) In allen Gemeinden soll eine Mindestversorgung mit öffentli-
chen Telefonstellen gesichert werden. 

 öffentliche 
Telefonstellen

 

Begründung: 
zu 6.4.7 (1):  

Die flächendeckende, möglichst kurzfristige Versorgung mit einer leistungsfähigen Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur und entsprechenden Dienstleistungen ist insbesondere für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft, für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und für den Arbeits-
markt von grundlegender Bedeutung. Auch in dünn besiedelten Ländlichen Räumen soll auf die zügi-
ge Einführung einer modernen Kommunikationstechnologie hingewirkt werden. Dabei sollen Entwick-
lungen der Breitbandtechnologien wie DSL, die Nutzung von Kabelnetzen und Funk- sowie Satelliten-
verbindungen in Abhängigkeit von einer möglichst schnellen Verfügbarkeit flächendeckend zur An-
wendung kommen.“ 
 
zu 6.4.7 (2): 

Der störungsfreie Betrieb der Kommunikationseinrichtungen macht ein funktionsfähiges Richtfunknetz 
erforderlich. Wegen der überörtlichen Bedeutung der Richtfunktrassen ist eine Abstimmung von Bau-
maßnahmen in diesem Bereich erforderlich. 
 
zu 6.4.7 (3): 

Aufgrund der Höhe der Antennenanlagen kommt es häufig zu Beeinträchtigungen des Orts- und 
Landschaftsbildes. Um diese so gering wie möglich zu halten und „Wildwuchs“ zu vermeiden, ist eine 
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Koordinierung und Bündelung der Antennenanlagen auf Grundlage von abgestimmten Konzeptionen 
erforderlich. Die verschiedenen Betreiber sollen dazu vorhandene Anlagen und Gebäude vorrangig 
nutzen. Bei zwingend erforderlichen Antennenneubauten soll ein möglichst konfliktarmer Standort 
gewählt und eine Nutzung durch mehrere Netzbetreiber durchgesetzt werden.  
 
zu 6.4.7 (4): 

Die zunehmende Liberalisierung des Postdienstleistungsmarktes bringt neben Entwicklungspotenzial 
auch Versorgungsrisiken für die dünn besiedelten Ländlichen Räume mit sich. Allen Bevölkerungstei-
len ist der Zugang zu einem preislich günstigen Dienstleistungsangebot zu ermöglichen.  
 
zu 6.4.7 (5): 

Zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen ist insbesondere auch in dünn besiedelten Ländli-
chen Räumen der Zugang zu öffentlichen Telefonstellen zu sichern. Im Zusammenhang mit der Um-
strukturierung der Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs kommt diesen Telefonstellen 
besondere Bedeutung zu. Die öffentlichen Telefonstellen sollen daher vorrangig an den Haltestellen 
oder zentralen Sammelpunkten errichtet werden. 
 
 
6.5 Energie 
(1) Die Anlagen und Netze der Energieversorgung in Westmeck-

lenburg sollen sicher, kostengünstig sowie umwelt- und sozi-
alverträglich erhalten und bedarfsgerecht auch im Sinne de-
zentraler Erzeugung weiter ausgebaut werden. Dabei soll der 
Anteil erneuerbarer Energien, insbesondere der Windkraft, 
Sonnenenergie, Geothermie und Biomasse vor allem aus 
Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes, der Versor-
gungssicherheit sowie der regionalen Wertschöpfung erhöht 
werden. Die Forschung, Entwicklung und Anwendung neuer 
Technologien im Bereich der Energieumwandlung soll unter-
stützt werden. Zur Energieeinsparung soll auf eine rationelle 
Energienutzung hingewirkt werden. 

 Energie 

 

(2) Zur Sicherung einer räumlich geordneten Entwicklung wer-
den Eignungsgebiete Windenergieanlagen ausgewiesen. Die 
Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen und 
der Ersatz sowie die Erneuerung bestehender Anlagen sind 
ausschließlich innerhalb der Eignungsgebiete Windenergie-
anlagen41 zulässig. Innerhalb der Eignungsgebiete Wind-
energieanlagen dürfen keine der Windenergienutzung entge-
genstehende Nutzungen zugelassen werden. (Z) 

 Windenergie 

 

(3) In Ausnahmefällen dürfen Windenergieanlagen außerhalb 
von Eignungsgebieten errichtet werden, wenn dies zu For-
schungs- oder Erprobungszwecken eines raumansässigen 
Windenergieanlagenherstellers erforderlich und durch be-
sondere Standortanforderungen begründet ist. Ein Raumord-
nungsverfahren für den Standort ist durchzuführen. 

 Ausnahme Wind-
energie

 

 
                                                 
41 festgelegt anhand der Kriterien nach Abbildung 19 
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(4) Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse, die nicht 
in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit ei-
nem Landwirtschaftsbetrieb stehen, sollen vorzugsweise in 
vorhandenen Industrie- und Gewerbegebieten errichtet wer-
den. 

 Biomasse

 

(5) Für Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sollen bauliche Anlagen, 
bereits versiegelte Flächen oder geeignete Konversionsflä-
chen genutzt werden. 

 Solar- und Photo-
voltaikanlagen 

 

(6) Die für die Geothermalwassernutzung geeigneten Räume bei 
Neustadt-Glewe, Ludwigslust, Boizenburg/Elbe, Parchim und 
Schwerin sollen gesichert werden. 

 Geothermie

 

(7) Beim Neu- und Ausbau von Leitungssystemen, wie z. B. 
Elektro-, Gas- und Fernwärmeleitungen, soll eine Parallelfüh-
rung und Bündelung mit bestehenden Infrastrukturtrassen 
angestrebt werden. Leitungen sollen in Siedlungs- und hoch-
wertigen Landschaftsbereichen unterirdisch verlegt werden, 
soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

 Leitungssysteme

 

(8) Bei allen Vorhaben der Energieumwandlung und des -
transportes sollen Regelungen zum Rückbau der Anlagen 
nach der Nutzung bereits in der Planungsphase getroffen 
werden. 

 Rückbau

 

Begründung: 
zu 6.5 (1): 

Eine wirtschaftliche, versorgungssichere und umweltverträgliche Energiewirtschaft ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die weitere Entwicklung Westmecklenburgs. Das zur Verfügung stehende Potenzial 
an erneuerbaren Energieträgern kann dabei einen bedeutenden Beitrag zur Deckung des Energiebe-
darfs leisten. Der Windstromanteil betrug Ende 2005 in Westmecklenburg bereits über 30 % des Net-
tostromverbrauches. Die weitere Entwicklung der regenerativen Energienutzung schafft gute Möglich-
keiten für die Forschung, Entwicklung und Nutzung neuer Technologien, welche besonders auch klei-
nen und mittelständischen Unternehmen der Region die Möglichkeit bieten, sich erfolgreich am Markt 
zu positionieren und somit die Wirtschaftskraft Westmecklenburgs zu stärken. Auf eine rationelle 
Energienutzung kann z. B. durch die Umsetzung der Kraft-Wärme-Kopplung hingewirkt werden.  
 
zu 6.5 (2): 

Um die Beeinträchtigung, insbesondere von Siedlungsbereichen, Naturraumpotenzialen und der Tou-
rismusentwicklung so gering wie möglich zu halten, aber andererseits der Windenergienutzung als 
Form der regenerativen Energienutzung substanziell Raum zu verschaffen, werden Eignungsgebiete 
für Windenergieanlagen mit möglichst geringem Konfliktpotenzial als verbindliches Ziel der Raumord-
nung ausgewiesen (siehe Anlage zu 6.5). Außerhalb dieser Eignungsgebiete ist die Errichtung von 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen unzulässig. Von einer raumbedeutsamen Windenergieanlage 
ist ab einer Anlagenhöhe von 35 m über Gelände auszugehen. Neben der Abstimmung der unter-
schiedlichen Raumansprüche untereinander dient die Ausweisung von Eignungsgebieten an konflikt-
armen Standorten auch einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und einer Reduzierung 
des Erschließungsaufwands. 
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Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen werden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Für 
die Mindestgröße der Eignungsgebiete werden 75 ha und für den Abstand der Eignungsgebiete un-
tereinander 5.000 m festgelegt. Von der Errichtung von Windenergieanlagen ausgeschlossen und mit 
entsprechenden Abständen versehen sind vor allem Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Sied-
lungsbereiche, Wälder, Küsten, Uferzonen, Tourismus- und Erholungsräume. Die Kriterien zur Ermitt-
lung der Eignungsgebiete für Windenergie sind in der „Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, 
Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern“ 
(RL-RREP) umfassend dargestellt. Städte und Gemeinden können die dargestellten Eignungsgebiete 
für Windenergieanlagen mit ihrer kommunalen Bauleitplanung untersetzen.  
Die ermittelten Gebiete sollen aufgrund ihrer besonderen Eignung zur Nutzung der Windkraft mög-
lichst effektiv genutzt werden und so einen Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs leisten. 
In den bereits bestehenden Eignungsgebieten für Windenergieanlagen aus dem Regionalen Raum-
ordnungsprogramm Westmecklenburg von 1996 ist ein Neubau, Ersatz bzw. eine Erneuerung beste-
hender Windenergieanlagen nur möglich, wenn das Eignungsgebiet auch im Regionalen Raument-
wicklungsprogramm Westmecklenburg dargestellt ist. Die Darstellung der Eignungsgebiete für Wind-
energieanlagen aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm Westmecklenburg von 1996 erfolgt im 
Ergebnis einer Überprüfung. Grundsätzlich ist festzustellen, dass es gerade auf dem Gebiet der 
Windenergienutzung und deren planerischer Vorbereitung in den vergangenen mehr als 12 Jahren 
einen erheblichen Erkenntniszugewinn gegeben hat. Die Region Westmecklenburg war die erste Pla-
nungsregion in Deutschland, die schon 1996 eine Ausweisung von Windenergieeignungsgebieten im 
Regionalplan vorgenommen hatte. Die Privilegierung der WEA im Außenbereich war zu diesem Zeit-
punkt noch nicht eingeführt. Inzwischen wurden Tatsachen ermittelt, die eine Darstellung der bisher 
nicht genutzten ehemals ausgewiesenen Windenergieeignungsgebiete 01-Selmsdorf, 04-Dassow, 05-
Groß Voigtshagen (Gem. Dassow), 07-Kalkhorst, 08-Grundshagen (Gem. Klütz), 09-Reppenhagen 
(Gem. Damshagen), 10-Weitendorf (Gem. Gägelow), 13-Neuburg, 17-Testorf 1 - alle Landkreis Nord-
westmecklenburg - und 30-Ruest (Gem. Mestlin), 31-Mestlin, - alle Landkreis Parchim - nicht mehr 
rechtfertigen. Die Gründe für die Nichtdarstellung sind sehr vielfältig und reichen von militärischen 
Schutzbereichen über hochrangige Denkmalaspekte, sehr geringe Abstände zu Tourismus- und 
Wohngebieten bis zu naturschutzfachlichen Tatsachen (u. a. SPA-Gebiete). 
Die aus dem RROP 1996 übernommenen und gemäß den Kriterien in Abbildung 19 ermittelten Eig-
nungsgebiete Windenergieanlagen sind in der Karte M 1:100.000 ausgewiesen. 
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Abbildung 19: Landeseinheitliche Kriterien zur Ausweisung von Eignungsgebieten Windener-
gieanlagen 
 
Kriterium Puffer 
  Phase 1 Phase 2 
Flächengröße  mindestens 75 ha 
Abstand der Eignungsgebiete untereinander  mindestens 5.000 m 
- Schutzgebiete gem. FFH-Richtlinie ohne bis 500 m 
- Europäische Vogelschutzgebiete und Fachvorschlag zur 
ergänzenden Ausweisung weiterer EU-Vogelschutzgebiete  

ohne bis 1.000 m 
- Naturpark ohne 500 m 
- Biosphärenreservate ohne bis 1.000 m 
- Landschaftsschutzgebiete ohne bis 1.000 m 
- Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege  ohne bis 1.000 m 
- Überschwemmungsgebiete (festgesetzte bzw. natürliche) ohne ohne 
- landschaftsprägende Hangkanten und Kuppen ohne 500 m 
- denkmalpflegerische Aspekte; schützenswerte Ortsbilder  

erst in Phase 2 berück-
sichtigen Individuelle Prüfung 

- Waldgebiete 200 m bis 500 m 
- Küstengewässer (inkl. Bodden)  3.000 m 5.000 m 
- größere Binnengewässer 1.000 m - 
- kleinere Binnengewässer 1 bis 100 ha 200 m - 
- Fließgewässer 1. Ordnung 400 m - 
- Landschaftsbildpotenzial (Bewertungsstufe 4 und 3)  ohne  ohne 
- unzerschnittene Freiräume Stufe 4 (> 2.400 ha) 

erst in Phase 2 berück-
sichtigen Individuelle Prüfung 

- Arten- und Lebensraumpotenzial  
erst in Phase 2 berück-

sichtigen 
Berücksichtigung zusätzli-

cher Funktionsflächen 
- Vogelzug (Zone A)  ohne bis 1.000 m 
- Wohnsiedlungen  1.000 m  - 

- Einzelhäuser u. Splittersiedlungen im Außenbereich  1.000 m 800 m 
- Campingplätze, Ferienhaussiedlungen 1.000 m  - 
- Tourismusschwerpunkträume ohne  - 
- Erholungsgebiete an Seen sowie mit besonderer Eignung 
für landschaftsgebundene Erholung in Abhängigkeit von 
deren regionaler Bedeutung 

Erst in Phase 2 berück-
sichtigen 

200 m - 1.000 m in Ab-
hängigkeit von der Bedeu-

tung 

- Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen 100 m   
- Produktenleitungen Gas/Öl ohne   
- Verkehrswege (BAB, Fernstraßen, Bahnlinien) 100 m   
- Flug- und Landeplätze Bauschutzzone   
- militärische Anlagen Äußere Schutzbereichs-

zone 
  

- Großradaranlagen  Schutzbereich   
- Vorranggebiete Rohstoffsicherung ohne   

 

zu 6.5 (3): 

Den in der Region ansässigen Unternehmen der Windenergiebranche soll durch die ausnahmsweise 
mögliche Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen außerhalb der in der Karte darge-
stellten Eignungsgebiete die Möglichkeit gegeben werden, Anlagen zu Test- und Erprobungszwecken 
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zu errichten, wenn ihnen geeignete Standorte in den Eignungsgebieten nicht zur Verfügung stehen. 
Diese Ausnahmemöglichkeit soll sicherstellen, dass die erforderliche Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit der Windenergieunternehmen nicht durch die Verfügbarkeit freier Anlagenstandorte in den Eig-
nungsgebieten behindert wird und dass die besonderen Standortanforderungen bei der Errichtung von 
Anlagen zu Test- oder Erprobungszwecken erfüllt werden können. Die Erforderlichkeit der Errichtung 
von raumbedeutsamen Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete ist durch den Betreiber 
nachzuweisen. Die Errichtung von Anlagen zu vorrangig kommerziellen Zwecken ist ausgeschlossen. 
Zu diesem Zweck ist die Nutzungsdauer der Anlagen auf die erforderliche Zeit der Forschungs- und 
Erprobungsarbeit zu begrenzen. Der Nutzungszeitraum ist verbindlich festzulegen und der Rückbau 
der Anlagen ist durch eine Sicherheitsleistung zu gewährleisten.  
Voraussetzung für eine Ausnahme ist immer, dass neben dem besonderen Zweck des Vorhabens 
auch besondere Standortanforderungen bestehen, welche die Standortwahl in der Planungsregion 
und außerhalb der festgelegten Eignungsgebiete begründen. Besondere Standortanforderungen kön-
nen sich insbesondere aus dem Erfordernis einer räumlichen Nähe zum Standort des Betreibers bzw. 
des Hersteller- oder Prüfunternehmens ergeben. Über die Vereinbarkeit einer Ausnahme mit den Zie-
len der Raumordnung entscheidet die untere Landesplanungsbehörde nach Prüfung des Einzelfalls. 
 
zu 6.5 (4): 

Die Errichtung von Anlagen zur Umwandlung von Biomasse, wenn nicht baurechtlich privilegiert, er-
fordert die gleichen Standortvoraussetzungen wie andere Gewerbe- oder Industriebetriebe. Eine ge-
zielte Standortausweisung im Sinne einer raumordnerischen Positivplanung ist deshalb nicht erforder-
lich. 
 
zu 6.5 (5): 

Die Nutzung der Sonnenenergie ist eine zukunftsorientierte Möglichkeit zur Deckung des Energiebe-
darfs. Aufgrund der Vielzahl nutzbarer Flächen auf baulichen Anlagen sollten diese vordringlich ge-
nutzt werden. Bei entsprechender Eignung können aber auch bereits versiegelte Flächen und unter 
Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Konversionsflächen genutzt werden, um eine weite-
re Zersiedelung zu vermeiden. 
 
zu 6.5 (6): 

Das geothermische Potenzial Westmecklenburgs soll in Zukunft an geeigneten Standorten verstärkt 
zur Deckung des Energiebedarfs beitragen. Die geologischen Verhältnisse weisen für den Raum süd-
lich von Schwerin und für Teile der Kreise Ludwigslust und Parchim, insbesondere im Bereich Neu-
stadt-Glewe, günstige Bedingungen für die Nutzung von Geothermalwasser aus einer Tiefe von 1.500 
- 2.000 m mit einer Temperatur bis zu 95° C auf. Auf einen umweltschonenden Umgang mit dem 
Thermalwasser ist in besonderem Maße zu achten. 
 
zu 6.5 (7): 

Im Interesse des Freiraum- und Landschaftsschutzes sollen neue Leitungsbauwerke mit vorhandenen 
Infrastrukturtrassen gebündelt werden. Die technische Überformung der Landschaft und die Zer-
schneidungswirkung von Linieninfrastrukturvorhaben kann durch eine unterirdische Verlegung wei-
testgehend vermieden werden. Die Parallelführung und Bündelung von Linieninfrastrukturen soll unter 
Berücksichtigung der Verletzbarkeit kritischer Infrastrukturen erfolgen. 
 
zu 6.5 (8): 

Die neuen Technologien der Energieumwandlung und des -transportes bergen neben den vielen Vor-
teilen auch einige Risiken, welche hauptsächlich in der dynamischen Entwicklung der Technologie 
und der Energiepolitik begründet liegen. Der Rückbau von Anlagen und Leitungen sollte deshalb be-
reits in der Planungsphase bedacht und vertraglich geregelt werden. 
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7. Strategien der Umsetzung 
Dem Regionalen Planungsverband Westmecklenburg obliegt neben der Aufstellung des  
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg (RREP WM) auch die Verwirk-
lichung der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze der Regionalplanung (siehe § 20 a LPlG 
M-V). 
Getragen vom regionalpolitischen Konsens erfolgt auf Grundlage einer engen interkommu-
nalen und kreisübergreifenden Zusammenarbeit der Landkreise Ludwigslust, Nordwestmeck-
lenburg, Parchim und der kreisfreien Städte Schwerin und Wismar sowie unter Einbeziehung 
der regionalen Akteure und durch Moderation der Geschäftsstelle des Regionalen Planungs-
verbandes die Initiierung kooperativer Strukturen und die Umsetzung projektorientierter und 
integrierter Regionalentwicklung. 
Zur Realisierung dieser Aufgaben wirbt der Regionale Planungsverband Westmecklenburg 
Kofinanzierungsmittel aus entsprechenden fachspezifischen Förderprogrammen des Landes, 
des Bundes und der EU ein.  
 
Abbildung 20: Projektarbeit in Westmecklenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: eigene Darstellung 
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(1) Gemeinsam für eine nachhaltige Regionalentwicklung in Westmecklenburg 

 

 

                                                 
42 vgl. „Organisations- und Funktionsmodell Regionalentwicklung Westmecklenburg“; Institut für Umweltgeschich-
te und Regionalentwicklung e.V. (IUGR); S. 6 ff.; Juni 2003 

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg soll die ver-
bindlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung umsetzen. 
Dazu werden integrierte fachspezifische und teilräumlich ange-
passte Lösungsstrategien für die regionalplanerischen Herausfor-
derungen „Globalisierung“, „Klimawandel“ und „demographischer 
Wandel“ entwickelt und implementiert. 
Bezüglich dieser Herausforderungen sollen Handlungsansätze 
konzeptionell erarbeitet und im Rahmen kooperativer Strukturen 
projektorientiert umgesetzt werden. Die unter Federführung des 
Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg bereits erarbei-
teten Konzepte und Gutachten bzw. initiierten Netzwerke und Pro-
jekte sind dafür die Grundlage. Dazu sollen auch teilräumliche 
Konzepte, Strukturen und Aktivitäten gebündelt und in die regiona-
le Entwicklungsstrategie Westmecklenburg integriert werden. 

 Verwirklichung 
der Ziele und 

Grundsätze

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg hat bereits in 
den vergangenen Jahren eine Reihe umsetzungsorientierter 
Konzepte für ausgewählte Handlungsfelder und Teilräume West-
mecklenburgs erarbeitet bzw. daran mitgewirkt.  
Diese Entwicklungskonzepte sollen mittelfristig im Hinblick auf ihre 
Aktualität und Wirksamkeit für die weitere regionale Entwicklung 
evaluiert werden42. Hierbei sind insbesondere die herausgearbeite-
ten Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken, Handlungs-
empfehlungen, Maßnahmen und Projektideen bezüglich ihrer 
Übereinstimmung mit den aktuellen Entwicklungserfordernissen 
und hinsichtlich ihrer Steuerungswirkung zur Verwirklichung des 
RREP WM zu bewerten. 
In Auswertung dieser Evaluation soll eine integrierte und auf den 
gesamten Planungsraum bezogene Entwicklungsstrategie in Form 
eines Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) formuliert werden. 
Das REK stellt als informelles Planwerk die „Handlungsanweisung“ 
für die umsetzungs- und projektorientierte Regionalentwicklung 
dar. Im REK werden die handlungsfeldspezifischen und teilraum-
spezifischen Maßnahmen zur Steuerung und Koordinierung der 
künftigen Regionalentwicklungsstrategie definiert. 

 Regionales 
Entwicklungs-

konzept 

Regionalmanagement initiiert und begleitet umsetzungsorientierte 
und querschnittsorientierte regionale Entwicklungsprozesse. Im 
Rahmen der Regionalentwicklung werden die durch die Regional-
planung im RREP WM verbindlich festgelegten Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung verwirklicht. Dazu erfolgt die Förderung 
regionaler Kooperationen in Verbindung mit der Erstellung Regio-
naler Entwicklungskonzepte. Das Regionalmanagement über-
nimmt die Aufgabe, die konzeptionell untersetzten und regionalbe-
deutsamen Maßnahmen in Projektstrukturen zu überführen und 
durch Koordinierung von Regionalinitiativen zur Umsetzung zu 
bringen. Das Regionalmanagement hat insofern eine wesentliche 
regionale Bündelungs- und Motivationsfunktion. 
Langfristiges Ziel zur Gestaltung und Implementierung des regio-
nalen Entwicklungsprozesses ist der Aufbau eines integrierten, 

 Regional-
management
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43 vgl. „Organisations- und Funktionsmodell Regionalentwicklung Westmecklenburg“; Institut für Umweltgeschich-
te und Regionalentwicklung e.V. (IUGR); S. 30 ff., S. 58 ff.; Juni 2003 
44 vgl. „Organisations- und Funktionsmodell Regionalentwicklung Westmecklenburg“; Institut für Umweltgeschich-
te und Regionalentwicklung e.V. (IUGR); S. 28 ff., S. 58 ff.; Juni 2003 
45 „Entwicklungskonzept Region Lübeck (ERL) – Leitbild und Handlungsrahmen“; Arbeitsgruppe Region Lübeck; 
April 2003 

querschnittsorientierten, kontinuierlichen und langfristig angelegten 
Regionalmanagements. Dieses sollte vorzugsweise direkt an die 
regionalpolitische Entscheidungsebene angebunden sein und auf 
selbsttragenden Strukturen basieren. Die Hauptaufgabe des Regi-
onalmanagements, welches insbesondere auch die regiona-
le/zentrale Wirtschaftsförderung und Tourismusentwicklung sowie 
das Regionalmarketing verzahnt und steuert, besteht in der zielge-
richteten Erarbeitung und Umsetzung einer gesamtstrategischen 
und gesamtregionalen Entwicklungskonzeption durch Moderation 
und Koordination regionaler Netzwerke.43 

Ein Instrument des Regionalmanagements ist das Regionalmarke-
ting. Das Regionalmarketing dient der Schaffung eines positiven 
Images nach innen und der Steigerung des Bekanntheitsgrades 
nach außen und somit der Positionierung und Profilierung der Re-
gion im überregionalen, nationalen und europäischen Wettbewerb. 
Zur Umsetzung eines einheitlichen, durch regionalpolitischen Kon-
sens getragenen, Regionalmarketings bedarf es der Erarbeitung 
eines regionalen Leitbildes, einer gemeinsamen Vision und eines 
regionalen Erscheinungsbildes (Logo, Regionales Design, etc.), 
auf Grundlage dessen eine gemeinsame Vermarktungsplattform 
regionaler Akteure und Teilräume realisiert werden kann. Beste-
hende Regionalmarketingstrukturen sollen künftig noch stärker mit 
den Aufgaben der Regionalentwicklung verzahnt werden.44 

 Regional-
marketing

Die Gemeinden der Stadt-Umland-Räume Schwerin und Wismar 
unterliegen gemäß LEP (siehe Kapitel 3.1.2) einem besonderen 
Kooperations- und Abstimmungsgebot. Ziel des Kooperations- und 
Abstimmungsprozesses, der durch das Amt für Raumordnung und 
Landesplanung Westmecklenburg organisiert und moderiert wird, 
ist die Stärkung der Stadt-Umland-Räume Schwerin und Wismar 
als wirtschaftliche Kernräume der Region Westmecklenburg und 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das Abstimmungsergeb-
nis soll in einem Entwicklungsrahmen zusammengefasst werden, 
der durch Beschluss der beteiligten Gemeinden eine Selbstbin-
dung erreicht. Die Teilraumkonzeptionen dienen u. a. als Grundla-
ge für den Einsatz von Förderinstrumentarien des Landes. 
Daneben sollen im Stadt-Umland-Raum Lübeck Landesgrenzen 
übergreifende Planungen und Vorhaben abgestimmt werden. Im 
Rahmen der Erstellung und Umsetzung des Entwicklungskonzep-
tes der Region Lübeck („Entwicklungskonzept Region Lübeck 
(ERL) – Leitbild und Handlungsrahmen“45) soll die konstruktive 
Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe Region Lübeck fortgeführt 
werden. Kooperationsschwerpunkte stellen insbesondere die Ab-
stimmung der Siedlungs-, Freiraum-, Tourismus-, Verkehrs- und 
Einzelhandelsentwicklung dar. 

 Abstimmung in 
den Stadt-

Umland-Räumen
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(2) Herausforderung Globalisierung: Wettbewerbsfähigkeit verbessern 

 

                                                 
46 „Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des westmecklenburgischen Achsenraums Wismar-Schwerin-
Ludwigslust/Parchim“; trend Gesellschaft für Projektmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung mbH, 
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH; August 2004 

Die Einbindung Westmecklenburgs in überregionale Netzwerke 
und Partnerschaften und die Anbindung an die Metropolregionen - 
als „Impulsgeber“ für die wirtschaftliche, wissenschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung der Region - soll weiter forciert werden. 
Bereits geknüpfte Beziehungen und Netzwerke im Ostseeraum 
sollen aktiviert und erweitert werden. Dazu sollen Möglichkeiten 
der Partizipation an entsprechenden Förderkulissen, wie Interreg, 
ausgeschöpft werden. Auf den Aufbau einer großräumigen Ver-
antwortungsgemeinschaft auf kommunaler, regionaler und Lan-
desebene soll unter Einbeziehung von Interessensverbänden hin-
gewirkt werden. 

 regions- und lan-
desgrenzenüber-

greifende Netz-
werkarbeit

In Westmecklenburg soll eine nachhaltige Regionalentwicklung 
insbesondere dazu beitragen, die Rahmenbedingungen zur Erhö-
hung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft weiter zu 
optimieren, qualifiziertes Arbeitskräftepotenzial zu binden und 
Möglichkeiten zusätzlicher Einkommensquellen zu erschließen. 
Dabei sollen die regionalen Potenziale, wie u. a. die Nähe zu Met-
ropolregionen und die Lage innerhalb großräumiger Verbindungs-
achsen, weiter erschlossen werden. Neben dem bedarfsgerechten 
Ausbau einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur ist es nötig, 
Maßnahmen für die Etablierung Westmecklenburgs als technolo-
gie- und innovationsorientierter Wirtschaftsstandort umzusetzen. 
Dazu sind die vorhandenen effizienten Strukturen für eine enge 
Partnerschaft von öffentlicher Verwaltung, privater Wirtschaft, Wis-
senschaft sowie Kammern und Verbänden weiterzuentwickeln. 
Hierzu wurden im Rahmen eines regionalen Diskussionsprozesses 
bereits in der Vergangenheit projektorientierte Realisierungsvor-
schläge für den westmecklenburgischen Achsenraum erarbeitet 
(„Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des westmecklenburgi-
schen Achsenraums Wismar-Schwerin-Ludwigslust/Parchim“46). 
Die hierin definierten Maßnahmen sollen auf ihren Umsetzungs-
stand hin überprüft, ggf. aktualisiert und hinsichtlich deren Über-
tragbarkeit auf die Gesamtregion angepasst werden. 

 harte 
Standortfaktoren

Im Zuge der Globalisierung wird die Bedeutung sogenannter „wei-
cher“ Standortfaktoren immer relevanter. Mit weichen Standortfak-
toren sind Einflussgrößen auf die unternehmerische Standortwahl 
gemeint, die zum Teil schlecht quantifizierbar sind und einer sub-
jektiven Bewertung unterliegen. Der Begriff umfasst Faktoren, wie 
Image, Umweltqualität, Attraktivität, Freizeitwert, Familienfreund-
lichkeit, Bildungsangebot und Wohnqualität. Im Rahmen eines Pro-
jektes des Regionalen Planungsverbandes wurden die weichen 
Standortfaktoren in Westmecklenburg analysiert und bewertet. Die 
daraus abgeleiteten Handlungserfordernisse wurden im Ab-
schlussbericht „Weiche Standortfaktoren als Grundlage für die An-
siedlung gewerblicher Unternehmen in Westmecklenburg“47) do-

 weiche 
Standortfaktoren
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47 „Weiche Standortfaktoren als Grundlage für die Ansiedlung gewerblicher Unternehmen in Westmecklenburg“; 
Abschlussbericht ASP-Projekt des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg; Mai 2008 
48 „Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Industrie und zur Produktion funktionaler Lebensmittel in West-
mecklenburg“; Finn Rexen & Finn Holm Food Group Denmark; Mai 2004 
49 „Integrierte Tourismusanalyse der Lewitz-Region“; animare projektmanagement tourismus; Dezember 2007 
50 „Regionales Wassertourismuskonzept Schweriner Seengebiet“; Projektgemeinschaft Reppel & Lorenz Touris-
mus-Beratung, tourismuskontor, ibs Ingenieurbüro Schwerin; Februar 2005 

kumentiert. Der dort definierte Umsetzungsrahmen zur Verbesse-
rung der weichen Standortfaktoren soll nunmehr insbesondere in 
Kooperation mit der Verwaltung und der Wirtschaftsförderung wei-
ter qualifiziert werden. 

Die Landwirtschaft in Westmecklenburg stellt im bundesdeutschen 
Vergleich eine bedeutende Einkommensquelle dar. Vor dem Hin-
tergrund der Erhöhung regionaler Wertschöpfung soll der Wettbe-
werbsfähigkeit der Nahrungsmittelindustrie, der Förderung der re-
gionalen Erzeugung, Veredlung und Verarbeitung sowie der ein-
heitlichen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte besondere 
Bedeutung beigemessen werden. Hochwertige regionale Produkte 
sollen insbesondere auch dazu beitragen, die Palette touristischer 
Angebote in Westmecklenburg aufzuwerten. Daneben sollen die 
Rahmenbedingungen für die Produktion nachwachsender Rohstof-
fe in Westmecklenburg weiter verbessert werden (siehe dazu „Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe in der Industrie und zur Produkti-
on funktionaler Lebensmittel in Westmecklenburg“48).  

 regionale 
landwirt-

schaftliche 
Produkte

Die Region Westmecklenburg soll sich mit ihren Teilräumen als 
qualitativ hochwertige Tourismusregion weiter etablieren. Dazu 
sind regionsspezifische Angebote weiter zu entwickeln und stärker 
zu vernetzen, die Angebotsqualität zu sichern sowie die Angebote 
im Innen- und Außenmarketing professionell zu platzieren. Erste 
Ansätze zur Etablierung teilregionaler Destinationen unter dem 
Dach der Tourismusregion Westmecklenburg sollen unterstützt 
und weiterentwickelt werden (siehe u. a. „Integrierte Tourismus-
analyse der Lewitz-Region“49). 

 qualitative 
Entwicklung als 

Tourismusregion

Konzeptionelle Grundlage für die Entwicklung des Wassertouris-
mus und den entsprechenden weiteren infrastrukturellen Ausbau 
stellt das „Regionale Wassertourismuskonzept Schweriner Seen-
gebiet“50 dar. Darin wurden die zukunftsfähigen Potenziale im Hin-
blick auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten analysiert, ein wassertou-
ristisches Leitbild sowie Schlüsselstrategien für eine Weiterent-
wicklung des Wassertourismus herausgearbeitet und im Rahmen 
eines Handlungsprogramms standortkonkrete Maßnahmen vorge-
schlagen. Die konzeptionell erarbeiteten Projektpässe bedürfen 
der weiteren Umsetzung. 

 Wassertourismus

Wirtschaftliche Impulse lassen sich insbesondere durch die Opti-
mierung der touristischen Rahmenbedingungen und Infrastrukturen 
auslösen. Die diesbezüglich erfolgreich durchgeführte Projektarbeit 
des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg zur koordi-
nierten Planung und Umsetzung der Rad-, Reit- und Wanderwege 
in Westmecklenburg soll fortgeführt werden. 
Wesentliche Planungsgrundlage zum koordinierten Ausbau der 

 Rad-, Reit- und 
Wandertourismus
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51 „Regionales Radwegekonzept Westmecklenburg“; Hrsg.: Regionaler Planungsverband Westmecklenburg; 
November 2009 
52 „Konzept zum Ausbau von Radwegen an der Müritz-Elde-Wasserstraße (Dömitz bis Plau) und der Stör-
Wasserstraße (Schwerin bis zum Eldedreieck)“; Pöyry ibs GmbH; März 2008 
53 „Gesundheits- und Wellnessregion Westmecklenburg“; dwif-Consulting GmbH; März 2003 
54 siehe Netzwerk Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Schwerin 

Radwanderwege einschließlich ihrer Beschilderung, zum konzent-
rierten Einsatz finanzieller Mittel und zur einheitlichen Vermarktung 
des Produktes Radtourismus stellt das „Regionale Radwegekon-
zept Westmecklenburg“51 dar. Die im Konzept enthaltenen Emp-
fehlungen und Maßnahmen werden in Abstimmung mit der seit 
mehreren Jahren fest implementierten regionalen Arbeitsgruppe 
„Radwege“, kontinuierlich umgesetzt. Zur qualitativen Weiterent-
wicklung der Radinfrastruktur soll künftig eine konzeptionelle Aktu-
alisierung inklusive der weiteren kooperativen Maßnahmenimple-
mentierung erfolgen. 
Untersetzt wird die Verbesserung der radtouristischen Rahmenbe-
dingungen durch die Umsetzung des „Konzeptes zum Ausbau von 
Radwegen an der Müritz-Elde-Wasserstraße (Dömitz bis Plau) und 
der Stör-Wasserstraße (Schwerin bis zum Eldedreieck)“52. Die 
Konzeption stellt zudem eine wesentliche Grundlage für die Förde-
rung des Radwegebaus an Bundeswasserstraßen dar.  

Zu den derzeitigen Wachstumsmotoren der Tourismuswirtschaft ist 
insbesondere der Gesundheitstourismus zu zählen. Mit dem Kon-
zept „Gesundheits- und Wellnessregion Westmecklenburg“53 wer-
den u. a. anhand von guten Beispielen Möglichkeiten zur strategi-
schen Positionierung Westmecklenburgs als Gesundheits- und 
Wellnessregion ausgelotet. Zur Etablierung Westmecklenburgs als 
leistungsfähiger Standort der Gesundheitswirtschaft und des Ge-
sundheitstourismus soll auf eine Umsetzung der konzeptionellen 
Maßnahmen hingewirkt und die regionale und landesweite Netz-
werkarbeit54 weiter ausgebaut werden. 

 Gesundheits-
tourismus

Als wichtiges Kulturgut tragen die Burgen, Schlösser und Herren-
häuser in Westmecklenburg zur Steigerung der wirtschaftlichen 
und kulturellen Attraktivität bei. Durch In-Wert-Setzung und Bewirt-
schaftung dieser Anlagen kann insbesondere ein wesentlicher Bei-
trag für die wirtschaftliche Entwicklung der Ländlichen Räume ge-
leistet werden. Im Rahmen der weiteren Projektarbeit des Regio-
nalen Planungsverbandes Westmecklenburg sollen Handlungs-
strategien zum Umgang mit diesem kulturhistorischen und kultur-
landschaftlichen Erbe in Westmecklenburg formuliert werden. Eine 
wesentliche Handlungsmaßnahme ist dabei die Erstellung eines 
Verkaufskatalogs zur Gewinnung potenzieller Investoren. 

 Baukultur
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(3) Herausforderung Klimawandel: Ressourcen schützen und  
Raumnutzungen anpassen 

 

 
 
(4) Herausforderung demografischer Wandel: Infrastruktur gestalten 

 
 
 
 

                                                 
55 siehe u. a. „Aktionsplan Klimaschutz Mecklenburg-Vorpommern 2010“; Hrsg.: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern 
56 Studie „Analyse der Risiken und Chancen des Klimawandels für die Region Westmecklenburg“; UmweltPlan 
GmbH; April 2010 
57 Regionaler Planungsverband Westmecklenburg ist Partner im Interreg-Projekt „BalticClimate - Herausforderun-
gen und Chancen für die lokale und regionale Entwicklung durch den Klimawandel im Ostseeraum“ (BSR), 2009-
2012 (Lead Partner: ARL Hannover) 

Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg arbeitet auf 
eine regionale Strategie zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
hin. Diese fügt sich in nationale und internationale Klimastrategien 
ein55. Auf der Grundlage von Modellen und Analysen zu regionalen 
Folgen des Klimawandels sollen sektoral übergreifende Hand-
lungsmaßnahmen entwickelt, erprobt und umgesetzt werden.  
Auf der Basis von Klimafolgenuntersuchungen (siehe u. a. „Analy-
se der Risiken und Chancen des Klimawandels für die Region 
Westmecklenburg“56) sollen die regionalen Risiken, Chancen und 
Handlungserfordernisse eruiert und bewertet werden. Darauf auf-
bauend erfolgt die weitere Qualifizierung und Umsetzung integrier-
ter regionalplanerischer Maßnahmen, wie z. B. im Rahmen des 
Interreg-Projektes „BalticClimate“57.  
Die Ergebnisse der regionalen Strategie zum Klimaschutz und zur 
Klimaanpassung sind in Fachplanungen, wie dem Regionalen 
Nahverkehrsplan Westmecklenburg, zu integrieren und in Form 
regionalplanerischer Festlegungen in der gesamten Planungsregi-
on zu verankern. 

 regionale Strate-
gien zum Klima-

schutz und zur 
Klimaanpassung

Hauptaufgabe der Raumordnung und Regionalentwicklung ist es, 
auf den Interessensausgleich verschiedener Raumnutzer hinzuwir-
ken. In Naturparken sollen u. a. die Belange des Naturschutzes, 
des Tourismus und der Land- und Forstwirtschaft in Einklang ge-
bracht werden. Diesbezüglich kommt der Umsetzung von Natur-
parkplänen in Form integrierter teilregionaler Entwicklungskonzep-
te besondere Bedeutung zu. Der Regionale Planungsverband 
Westmecklenburg wird aktiv an der Erarbeitung und Umsetzung 
des Naturparkplans „Sternberger Seenland“ mitwirken. 

 Naturparkpläne

Die Einrichtungen der sozialen und technischen Infrastruktur müs-
sen langfristig an die sich ändernde Nachfrage möglichst sozial 
verträglich und kosteneffizient angepasst werden und gleichzeitig 
einen zukunftsorientierten Angebotsspielraum bieten. Der Trans-
formationsprozess soll durch die regionalen Akteure aktiv gestaltet 
werden. Dazu bedarf es eines regional abgestimmten Handlungs-
rahmens, der Entwicklungsoptionen für die jeweiligen Infrastruktur-
bereiche aufzeigt.  

 soziale und 
technische 

Infrastruktur 
anpassen
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58 Neben der Berücksichtigung der Auswirkungen des demografischen Wandels soll der RNP auch den Belangen 
der Klimaanpassung und der Anbindung an die Metropolregion Hamburg Rechnung tragen. 

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den Ländlichen Räumen 
und zur Aufrechterhaltung insbesondere der Grundversorgung in 
den Bereichen Gesundheit und Bildung sollen Ausstattungsstan-
dards differenziert nach Nachfragegruppen und räumlichen Bezü-
gen analysiert, bewertet und ggf. geändert sowie alternative Ange-
botsformen implementiert werden. 
In den Ländlichen Räumen kommt der Anbindung an die Zentralen 
Orte und der Sicherung der Erreichbarkeit besondere Bedeutung 
zu. Zur Umsetzung von Anpassungsmöglichkeiten des ÖPNV be-
darf es einer konzeptionellen Grundlage. Dazu kann die Erarbei-
tung eines Regionalen Nahverkehrsplans (RNP) 58 dienen. 

 Sicherung der 
Daseinsvorsorge 

in den Ländlichen 
Räumen

Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Woh-
nungs- und Städtebau in Westmecklenburg sollen durch behutsa-
me Stadterneuerung, integrativen Stadtumbau und soziale Stadt-
politik bewältigt werden. Im Rahmen einer zukunftsfähigen Stadt-
erneuerung kommt der Stärkung der Stadt- und Ortszentren be-
sondere Bedeutung zu. Brachflächen und Leerstände im Innenbe-
reich sollen mit Hilfe eines gezielten kommunalen und regionalen 
Flächenmanagements entwickelt und wieder genutzt werden. Eine 
geeignete Grundlage für die Steuerung des Stadtumbaus bilden 
integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK). 

 Stadtumbau
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8. Zusammenfassende Umwelterklärung59 

                                                 
59 gemäß § 9 Abs. 5 Satz 2 LPlG M-V 

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg (RPV WM) hat auf ihrer 22. Sitzung am 13. Mai 
2004 den Beschluss zur Neuaufstellung des Regionalen Raum-
entwicklungsprogramms Westmecklenburg (RREP WM) gefasst. 
Die 30. Verbandsversammlung hat am 04. Juli 2007 den Vorent-
wurf des RREP WM bestätigt und die Durchführung des ersten 
öffentlichen Beteiligungsverfahrens beschlossen. Die erste Beteili-
gungsstufe fand in der Zeit vom 21.09.2007 bis zum 21.12.2007 
statt.  
Parallel zum ersten Beteiligungsverfahren wurde durch die Ge-
schäftsstelle der Vorentwurf des Umweltberichtes erarbeitet. Zur 
Erstellung des Umweltberichtes wurde ein Scopingverfahren im 
Zeitraum vom 01.02.2008 bis zum 14.03.2008 durchgeführt. In das 
Scoping wurden die für die einzelnen Schutzgüter zuständigen 
Behörden frühzeitig einbezogen. 
Auf der Basis des Scopings sowie auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Abwägung der Stellungnahmen aus der ersten Beteili-
gungsstufe und unter Einbeziehung weiterer neuer Datengrundla-
gen erfolgte die Erstellung des Entwurfes des Umweltberichtes. 
Am 25. Februar 2009 beschloss die Verbandsversammlung auf 
ihrer 34. Sitzung die Abwägungsdokumentation zum ersten Beteili-
gungsverfahrens, den überarbeiteten Entwurf des RREP WM ein-
schließlich des dazugehörigen Entwurfes des Umweltberichtes 
sowie die Durchführung des zweiten öffentliche Beteiligungsverfah-
ren, welches in der Zeit vom 04.05.2009 bis zum 04.09.2009 statt-
fand. Damit wurde die Öffentlichkeit neben dem Entwurf des RREP 
WM auch am Entwurf des Umweltberichtes beteiligt. 
Die Verbandsversammlung hat auf ihrer 37. Sitzung am 03. No-
vember 2010 die Abwägungsdokumentation zur zweiten Beteili-
gungsstufe sowie die überarbeiteten Entwürfe des RREP WM und 
des dazugehörigen Umweltberichtes beschlossen. Gleichzeitig hat 
die Verbandsversammlung beschlossen, ausgewählte Inhalte für 
eine dritte Beteiligungsstufe freizugeben. Die inhaltlich einge-
schränkte dritte Stufe des Beteiligungsverfahrens fand in der Zeit 
vom 24.01.2011 bis zum 21.02.2011 statt. Damit wurde die Öffent-
lichkeit auch an den geänderten und ergänzten Inhalten des Ent-
wurfes des Umweltberichtes beteiligt. 
Das abschließend überarbeitete RREP WM, der überarbeitete 
Umweltbericht sowie die Abwägungsdokumentation über die dritte 
Beteiligungsstufe zu ausgewählten Inhalten wurde durch die Ver-
bandsversammlung auf ihrer 39. Sitzung am 05.05.2011 abschlie-
ßend beschlossen.  
Gleichzeitig hat die 39. Verbandsversammlung am 05.05.2011 
beschlossen, eine vierte Öffentlichkeitsbeteiligung, die auf ausge-
wählte Inhalte des Entwurfes des Regionalen Raumentwick-
lungsprogramms Westmecklenburg und des dazugehörigen Um-
weltberichtes begrenzt ist, durchzuführen. Die inhaltlich einge-
schränkte Stufe des Beteiligungsverfahrens fand in der Zeit vom 
10.06.2011 bis zum 24.06.2011 statt. Damit wurde die Öffentlich-
keit auch an den ergänzten Inhalten des Entwurfes des Umweltbe-

 Verfahren zur 
Aufstellung des 
RREP WM ein-
schließlich der 
Durchführung 
einer Umwelt-

prüfung
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60 Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) in 
der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005, GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 230-1-10, verkündet im Amtsblatt für Mecklen-
burg-Vorpommern Nr. 31 vom 15. Juli 2005 
61 Gutachtliches Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern, Umweltministerium M-V (Hrsg.), August 2003 
62 Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg – Erste Fortschreibung, Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie M-V (Hrsg.), September 2008 
63 gemäß § 9 BNatSchG 

richtes beteiligt. 
Das abschließend überarbeitete RREP WM, der überarbeitete 
Umweltbericht sowie die Abwägungsdokumentation über die vierte 
Beteiligungsstufe zu ausgewählten Inhalten wurde durch die Ver-
bandsversammlung auf ihrer 40. Sitzung am 20.07.2011 abschlie-
ßend beschlossen. Der Umgang mit Einwendungen ist der Doku-
mentation über die Abwägung durch die Verbandsversammlung 
des RPV zu entnehmen. 
Mit Landesverordnung vom 31.08.2011 (Bekanntmachung am 
16.09.2011 im GVOBl. M-V S. 944) wurde das RREP WM durch 
die Landesregierung für verbindlich erklärt. 

Mit dem vorliegenden RREP WM wird das Landesraumentwick-
lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern60 (LEP M-V) regions-
spezifisch räumlich und sachlich konkretisiert und ausgeformt. Da-
bei werden die im LEP M-V formulierten landeseinheitlichen Vor-
gaben für die Regionalplanung im RREP WM durchgehend be-
rücksichtigt. 
Wichtige Fachgrundlagen für die Umweltprüfung des RREP WM 
bildeten das Gutachtliche Landschaftsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern61 (GLP M-V) und der fortgeschriebene Gutachtliche 
Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg62 (GLRP WM). Letzte-
rer wurde erst im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des RREP 
WM (nach Abschluss der 1. Beteiligungsstufe) vorgelegt. Im Zuge 
der Aufstellung des LEP M-V wurden die im landesweit gültigen 
GLP M-V definierten „Anforderungen an die Raumordnung“ nach 
Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Belangen in das LEP 
M-V integriert (siehe Umweltbericht zum LEP M-V). Im GLRP WM, 
welches auf dem GLP M-V aufbaut, werden63 die Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für 
die Region Westmecklenburg dargestellt. Die im GLRP WM defi-
nierten „Anforderungen an die Raumordnung“ wurden nach Abwä-
gung mit anderen Belangen soweit in das RREP WM integriert, wie 
sie mit den Zielen und Grundsätzen des LEP M-V vereinbar sind. 
In Fällen, in denen sich das rechtsverbindliche LEP M-V und die 
abwägungsrelevanten GLP M-V und GLRP WM inhaltlich unter-
scheiden, orientiert sich das RREP WM an den rechtsverbindlichen 
Vorgaben des LEP M-V. 
Die naturschutz- und umweltschutzrelevanten Ämter und Behörden 
wurden bei fachspezifischen Fragestellungen sowie zur fachlichen 
Bewertung von Einwendungen und gutachtlichen Aussagen Dritter 
konsultiert und jeweils deren aktueller Wissens- und Kenntnisstand 
eingeholt. 
Ebenso wurde nach fachbehördlicher Abstimmung durch das zu-
ständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
die Bewertung des Landschaftsbildpotenzials64 für die Planungsre-
gion Westmecklenburg aktualisiert.  

 Grundlagen 
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64 Stand: Juni 2010 
65 „Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergänzung Regionaler Raumentwicklungspro-
gramme in Mecklenburg-Vorpommern“ (RL-RREP) 

Bei der Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungspro-
gramms Westmecklenburg wurde eine Umweltprüfung gemäß § 4 
Abs. 5-7 LPlG M-V und § 9 Abs. 3 LPlG M-V i. V. m. § 7 Abs. 2-4 
LPlG M-V sowie der RL-RREP65 durchgeführt. Alle Festlegungen 
des RREP WM, die nicht bereits im Umweltbericht des Landes-
raumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) erfasst und als umweltverträglich erklärt sind, wurden dahinge-
hend geprüft, ob mit ihnen erhebliche Umweltauswirkungen ver-
bunden sein könnten. 

 Berücksichtigung 
von Umwelt-

belangen bei der 
Neuaufstellung 
des RREP WM 

Im Ergebnis dieser Prüfung ist festgestellt worden, dass von allen 
Festlegungen nur die Ausweisung neuer und erweiterter Eig-
nungsgebiete für Windenergieanlagen möglicherweise erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt nach sich ziehen könnte. Dazu zäh-
len: 
 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Renzow (Nr. 26) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Parchim (Nr. 27) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Barkow (Nr. 28) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Redlin (Nr. 29) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Lübesse / Erwei-

terung (Nr. 16) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Plauerhagen / 

Erweiterung (Nr. 25) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Suckow (Nr. 30) 
- das Eignungsgebiet für Windenergieanlagen Milow (Nr. 31). 
 
Deshalb sind bei der Erarbeitung des RREP WM für diese im 
RREP WM erstmalig ausgewiesenen Eignungsgebiete für Wind-
energieanlagen Untersuchungen bezüglich der Umweltverträglich-
keit und der FFH-Verträglichkeit erfolgt.  
Die Ergebnisse dieser vertieften Untersuchung wurden im Umwelt-
bericht zusammenfassend dargestellt. Darin sind die auf die jewei-
ligen Schutzgüter bezogenen voraussichtlich erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die Maßnahmen zu deren Verhinderung, Verminde-
rung oder Vermeidung, das Ergebnis der Alternativenprüfung und 
die Methodik der Umweltprüfung dargestellt.  
Im Ergebnis der vertieften Umweltprüfung wurde festgestellt, dass 
nach derzeitigem Kenntnisstand auf regionaler Ebene keines der 
neu ausgewiesenen oder flächenmäßig erweiterten Eignungsge-
biete für Windenergieanlagen mit erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt verbunden sein wird. Auch die Erhaltungsziele betrof-
fener FFH- und EU-Vogelschutzgebiete werden durch die Pro-
grammausweisungen nicht erheblich beeinträchtigt. 
Das positive Ergebnis der Umweltprüfung des RREP WM ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die Prüfung der umwelterhebli-
chen Festlegungen des Programms und die Alternativenprüfung 
parallel zur Erarbeitung des Programms erfolgten und somit die 
Festlegung unverträglicher Varianten ausgeschlossen werden 
konnte. 

 Darstellung im 
Umweltbericht, 

Durchführung der 
vertieften Um-

weltprüfung
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Westmecklenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit Umsetzung 
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg 
keine erheblichen und unverträglichen Umweltauswirkungen ver-
bunden sind, sondern stattdessen vielfältige positive, einer nach-
haltigen Entwicklung der Planungsregion gerecht werdende Effekte 
erwartet werden. 
Die Notwendigkeit zur Durchführung ergänzender Umweltprüfun-
gen in nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren 
bleibt von dieser Feststellung unberührt. 

 Feststellung der 
Umwelt-

verträglichkeit

Mit dem Monitoring sollen die tatsächlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen in Umsetzung des RREP WM überwacht werden. 
Dies erfolgt in erster Linie in nachfolgenden Planverfahren. Das 
Monitoring beginnt mit dem Planvollzug und kontrolliert denselben. 
Im Umweltbericht werden die wichtigsten Daten- und Informations-
grundlagen für das Monitoring genannt. 

 Maßnahmen zur 
Überwachung

Der Umweltbericht kann während der Dienstzeiten in der Ge-
schäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Westmecklen-
burg, Wismarsche Straße 159 in 19053 Schwerin, sowie auf der 
Homepage des RPV WM unter www.westmecklenburg-
schwerin.de eingesehen werden. 

 Einsichtnahme in 
den Umweltbe-

richt
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Anlage zu 5.1 und 5.3 
Festgesetzte Naturschutzgebiete in Westmecklenburg (Stand: 2008) 

Name des Gebietes Fläche 
(in ha) 

Landkreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Art des Vorranggebietes 

Alte Elde bei Kuppentin 318  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Binnensalzwiese bei Sülten 17  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Blaues Wasser 10  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Boissower See und Südteil 
des Neuenkirchener Sees 

86  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Bollenberg bei Gothmann 50  LWL VR Küsten- und Hochwasserschutz / 
VR Naturschutz und Landschaftspflege

Bolzer See 111  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Brantensee 89  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Bretziner Heide 32  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Brooker Wald 51  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Campower Steilufer 16  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Dambecker Seen 204  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Das Alte Moor bei Drispeth 13  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Daschower Moor 91  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Der Ewige Teich 25  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Döpe 215  NWM/PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Drispether Moor 68  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Dünenkiefernwald  
am Langhagensee 

16  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Durchbruchstal der War-
now und Mildenitz 

80  PCH/GÜ VR Naturschutz und Landschaftspflege

Elbdeichvorland 145  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Elbhang Vierwald 185  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Elbtaldünen bei  
Klein Schmölen 

110  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Fauler See-
Rustwerder/Poel 

136  NWM/ 
Küstenge-
wässer 

VR Naturschutz und Landschaftspflege

Fischteiche in der Lewitz 1732  LWL/PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Friedrichsmoor 155  LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Gägelower See 40  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Gehlsbachtal 249  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Goldensee 175  NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Görslower Ufer 51  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege
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Name des Gebietes Fläche 
(in ha) 

Landkreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Art des Vorranggebietes 

Grambower Moor 567  LWL/NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Großer und Kleiner Serrahn 722  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Großes Moor bei Darze 150  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Insel Langenwerder 35  NWM/ 
Küsten-
gewässer 

VR Naturschutz und Landschaftspflege

Insel Walfisch 80 NWM/ 
Küsten-
gewässer 

VR Naturschutz und Landschaftspflege

Jellen 24 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Kammerbruch 130 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Kaninchenwerder und  
Großer Stein 

90 SN VR Naturschutz und Landschaftspflege

Kiekbuschwiesen Neuhof 54 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Kiesgrube Wüstmark 16 SN VR Naturschutz und Landschaftspflege

Kläden 40 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Klädener Plage und  
Mildenitzdurchbruchstal 

114 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Klinker Plage 38 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Krainke von der Quelle  
bis Mündung in die Sude 

22 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Krummes Moor 11 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Kuhlrader Moor und  
Röggeliner See 

328 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Küstenlandschaft zwischen  
Priwall und Barendorf  
mit Harkenbäkniederung 

580 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Langenhägener Seewiesen 152  PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Lankower See 126 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Löcknitztal-Altlauf 235 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Marienfließ 610 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Mechower See 199 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Moorer Busch 114 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Moorrinne von Klein Salitz  
bis zum Neuenkirchener 
See 

870 LWL/NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Neuendorfer Moor 239 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Nieklitzer Moor 53 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege
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Name des Gebietes Fläche 
(in ha) 

Landkreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Art des Vorranggebietes 

Niendorf-Bernstorffer  
Binnensee 

567 LWL/NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Nordufer Langhagensee 
und  
Kleiner Langhagensee 

34 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Nordufer Plauer See 631 PCH/MÜR VR Naturschutz und Landschaftspflege

Paschensee 228 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Pipermoor/Mühlbachtal 17 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Pohnstorfer Moor 31 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Quasliner Moor 61 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Radegasttal 300 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Ramper Moor 100 NWM/PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Rögnitzwiesen bei  
Neu Lübtheen 

206 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Rothenmoorsche Sumpf-
wiese 

12 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Rustwerder 20 NWM/ 
Küstenge-
wässer 

VR Naturschutz und Landschaftspflege

Rüterberg 390 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Sabelsee 37 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Santower See 251 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Schaalelauf 535 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Schaaleniederung von Zah-
rensdorf bis Blücher 

125 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Schanzenberge bei Mank-
moos 

11 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Schönwolder Moor 138 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Selmsdorfer Traveufer 123 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Sonnenberg 116 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Stecknitz-Delvenau 249 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Stepenitz- und Maurine- 
Niederung 

501 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Strangen 80 LWL  VR Naturschutz und Landschaftspflege

Sudeniederung zwischen  
Boizenburg/Elbe und Besitz 

1000 LWL VR Küsten- und Hochwasserschutz / 
VR Naturschutz und Landschaftspflege

Techin 629 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Teichgebiet Wismar-Kluß 228 HWI/NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege



RREP Westmecklenburg                                                                                                                                Anlagen 

149  

Name des Gebietes Fläche 
(in ha) 

Landkreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Art des Vorranggebietes 

Togerwiesen bei Garlitz 35 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Töpferberg 13 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Trockenhänge am  
Petersberg 

44 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Trockenhänge bei Jülchen-
dorf und Schönlager See 

104 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Trollblumenwiese Neuklos-
ter 

19 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Uferzone Dassower See 154 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Upahler und Lenzener See 520 PCH/GÜ VR Naturschutz und Landschaftspflege

Wallmoor 28 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Wangeliner See 112 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Warnowseen 177 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Warnowtal bei Karnin 112 PCH VR Naturschutz und Landschaftspflege

Weißes Moor 13 LWL VR Naturschutz und Landschaftspflege

Weißes und Schwarzes 
Moor 

122 NWM VR Naturschutz und Landschaftspflege

Ziegelwerder 56 SN VR Naturschutz und Landschaftspflege
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Anlage zu 5.6 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung in Westmecklenburg 

 Landkreis Name des Gebietes Vorrang (VR) 
Vorbehalt 
(VB) 

Roh-
stoff 

Fläche  
(in ha) 

rechtlicher Sta-
tus 

1 LWL Dersenow VR Ks 27 G 

2 LWL Karstädt NO VR Ks 52 B/B, G 

3 LWL Lüttow-Valluhn VR Ks 260 BWE, G 

4 LWL Lüttow 2 VR Ks 86 B/B 

5 LWL Zarrentin VR Ks 125 B/B,G 

6 LWL Perdöhl VR Ks 39 B/B 

7 LWL Sülte VR Ks 101 B/B, G 

8 LWL Vier Streitheide VR S 19 G 

9 LWL Wanzlitz VR Ks 82 BWE, G 

10 LWL Zweedorf VR Ks 74 G 

11 LWL Zweedorf Nord VR Ks 115 B/B, G 

12 LWL Düssin VR S 95 B/B 

13 LWL 
Dersenow Sonnen-
berg VB Ks 22 B/B 

14 LWL Malliß 3A VB T 17 B/B 

15 LWL Malliß 4 VB T 10 B/B 

16 LWL Vellahn VB Ks 52 B/B, G 

17 LWL Vier VB S 42 B/B 

18 LWL Malliß 1 VB T 25 BWE, B/B, B/A 

19 LWL Malliß 2 VB S 27 BWE 

20 NWM Alt Pokrent 1 VR Ks 56 B/B 

21 NWM Alt Pokrent 2 VR Ks 15 B/B 

22 NWM Büschow 2 VR Ks 46 BWE 

23 NWM Büschow III VR Ks 90 B/B, G 

24 NWM Büschow IV VR Ks 21 B/B, G 

25 NWM Schaddingsdorf VR Ks 28 BWE, B/B, G 

26 NWM 
Glasin/ 
Charlottenfelde VR Ks 18 BWE, G 

27 NWM Glasin/Babst VR Ks 89 BWE, B/B 

28 NWM Glasin Süd VR Ks 34 B/B 

29 NWM Grambow 2 VR Tf 5 BWE 

30 NWM Kleekamp  VR Ks 122 B/B 

31 NWM Krassow VR Ks 178 BWE, B/B, G 

32 NWM Zurow VR Ks 89 B/B, G 

33 NWM Mankmoos VR Ks 166 BWE 
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 Landkreis Name des Gebietes Vorrang (VR) 
Vorbehalt 
(VB) 

Roh-
stoff 

Fläche  
(in ha) 

rechtlicher Sta-
tus 

34 NWM Möllin VR Ks 49 B/B, G 

35 NWM Naschendorf VR Ks 65 BWE, G 

36 NWM Perniek VR Ks 110 BWE 

37 NWM Pinnowhof Süd VR Ks 59 BWE 

38 NWM Pinnowhof Nord VR Ks 44 BWE 

39 NWM Pokrent 1 VR Ks 45 B/B 

40 NWM Pokrent 2 VR Ks 21 B/B, G 

41 NWM Pokrent 3 VR Ks 24 B/B 

42 NWM Pokrent 5 VR Ks 31 B/B 

43 NWM Roggenstorf Nord VR Ks 104 BWE / B/B 

44 NWM Tarzow 1 VR Ks 92 BWE 

45 NWM Tarzow 2 VR Ks 12 BWE 

46 NWM Tarzow Nord VR Ks 44 BWE 

47 NWM Tüzen VR Ks 23 B/A, G 

48 NWM Bobitz/Dalliendorf VB T 92 BWE 

49 NWM Breesen 1 VB Tf 147 BWE 

50 NWM Breesen 2 VB Tf 152 BWE 

51 NWM 
Grevesmühlen/ 
Degtow VB T 15 BWE 

52 NWM Goldebee VB Ks 24 B/B 

53 NWM Grambow 1 VB Tf 93 BWE 

54 NWM Hofzumfelde VB T 33 BWE 

55 NWM Volkenshagen VB T 120 BWE 

56 NWM 
Moltow-SW-
Kleekamp VB Ks 28 B/B 

57 NWM Naschendorf 2 VB Ks 72 B/B 

58 NWM Pokrent 4 VB Ks 14 B/B 

59 NWM Roggenstorf Süd VB Ks 53 B/B 

60 NWM Teschow Süd VB S 20 B/B 

61 NWM 
Teschow Erweite-
rung VB Ks 27 B/B 

62 NWM Tramm VB S 39 B/B 

63 PCH Barnin VR Ks 79 B/B 

64 PCH Hof Barnin VR Ks 60 B/B 

65 PCH Consrade VR Ks 115 BWE 

66 PCH Dobbertin NW VR S 13 G 

67 PCH Ganzlin VR Ks 91 B/B, G 
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 Landkreis Name des Gebietes Vorrang (VR) 
Vorbehalt 
(VB) 

Roh-
stoff 

Fläche  
(in ha) 

rechtlicher Sta-
tus 

68 PCH Kobrow VR Ks 162 BWE, B/B, G 

69 PCH Möderitz Nord 1 VR S 60 G 

70 PCH Möderitz Nord 2 VR Ks 21 B/B 

71 PCH Parchim VR Ks 30 BWE 

72 PCH Parchim/Dargelütz VR Ks 36 BWE 

73 PCH Pinnow Nord VR Ks 257 BWE 

74 PCH Pinnow Süd VR Ks 168 BWE, B/B, G 

75 PCH Plate VR Ks 37 BWE 

76 PCH Weitendorf VR Ks 17 B/B 

77 PCH Zapel VR Ks 20 B/B 

78 PCH Blankenberg VB T 15 BWE 

79 PCH Klein Wangelin VB T 13 BWE 

80 PCH Peckatel VB Ks 84 B/B 

81 PCH 
Parchim Ost-
Fangelturm VB Ks 62 B/B, G 

82 PCH Parchim/Grebbin VB Ks 53 BWE 

83 PCH Keez VB S 10 G 

84 PCH Thurow VB T 208 BWE 

85 PCH Wilsen VB Ks 26 BWE 

86 PCH Wipersdorf VB T 80 BWE 

87 PCH Muggerkuhl VB T 9 BWE 

Erläuterungen: 

  Ks - Kiessand    BWE - Bergwerkseigentum 
  S   - Sand    B/B    - Bewilligung (neues Gewinnungsrecht) 
  T   - Ton    B/A    - Bewilligung (altes Gewinnungsrecht) 
  Tf  - Torf    G       - grundeigene Gewinnungsberechtigung 
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Anlage zu 6.5 
Eignungsgebiete Windenergieanlagen in Westmecklenburg 

Nr. Gebiet Gemeinde Bezeichnung Fläche (in ha) 

1 I/58/02 Selmsdorf Sülsdorf  47 

2 I/58/03 Schönberg Schönberg 69 

3 I/58/06 Kalkhorst Neuenhagen  46 

4 I/58/11 Gägelow Gägelow 90 

5 I/58/12 Hornstorf Rohlstorf  99 

6 I/58/14 Upahl Groß Pravtshagen  56 

7 I/58/15 Upahl Upahl 22 

8 I/58/16 Rüting Rüting 55 

9 I/58/18 Testorf-Steinfort Harmshagen  61 

10 I/58/19 Rehna Löwitz 13 

11 I/58/20 Gadebusch Gadebusch 241 

12 I/58/21 Cramonshagen Nienmark  27 

13 I/58/22 Klein Trebbow Groß Trebbow  14 

14 I/58/23 Gottesgabe Klein Welzin  32 

15 I/58/24 Bad Kleinen Hoppenrade  30 

16 I/54/02 Lübesse Lübesse 318 

17 I/60/01 Bülow Prestin  24 

18 I/60/02 Groß Niendorf Groß Niendorf 71 

19 I/60/03 Hohen Pritz Hohen Pritz 85 

20 I/60/06 Zölkow Kladrum  426 

21 I/60/07 Grebbin Grebbin 485 

22 I/60/08 Werder Werder 235 

23 I/60/09 Lutheran Lutheran 29 

24 I/60/10 Gischow Gischow 142 

25 I/60/11 Barkhagen Plauerhagen 150 

26 NWM Schildetal  Renzow 123 

27 PCH Parchim Parchim 198 

28 PCH Barkhagen Barkow 120 

29 PCH Siggelkow Redlin 86 

30 PCH Suckow Suckow 186 

31 LWL Milow Milow 115 

   Summe 3.695 



Anlagen                                                                                                                                RREP Westmecklenburg 

154 

Glossar 
 
Achse  
In der Raumordnung bezeichnet die Achse ein Instrument zur strukturellen Entwicklung 
(Entwicklungsachsen) eines Raumes bzw. zur Verbindung von Räumen (Verbindungs-
achsen). Im Wesentlichen werden Achsen durch gebündelte Verkehrswege auf Schiene und 
Straße, z. T. auch Versorgungsstränge gebildet, die Zentrale Orte und Wirtschaftsräume 
untereinander verbinden. Im Raumentwicklungsprogramm werden Achsen mit überregiona-
ler und regionaler Bedeutung ausgewiesen. Sie dienen einerseits dem Leistungsaustausch 
mit den Wirtschaftsräumen anderer Regionen bzw. innerhalb der Region und sollen gleich-
zeitig Entwicklungsimpulse in den Ländlichen Raum geben. 
 
Bauleitplanung 
Bauleitplanung ist die eigenverantwortliche Flächennutzungs- und Bebauungsplanung der 
Gemeinden nach Maßgabe des BauGB mit dem Ziel, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und sozialgerechten 
Bodennutzung vorzubereiten und zu lenken. Die Bauleitplanungen sind gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 
Biosphärenreservat 
Biosphärenreservate sind großflächige Schutzgebiete aus Natur- und wertvollen Kulturland-
schaften. Sie sind entweder über das seit 1976 bestehende UNESCO-Programm „Der 
Mensch und die Biosphäre (MAB)“ anerkannt und / oder gemäß § 25 BNatSchG bzw. nach 
entsprechendem Landesrecht gesetzlich begründet. Sie bilden zusammen ein internationa-
les Netz, das aus repräsentativen Binnen- und Küstenlandschaften besteht. Außer dem Er-
halt der Ökosysteme (Naturschutz) dienen Biosphärenreservate 
- der Entwicklung nachhaltiger, ökologisch und sozioökonomisch abgestimmter Landnut-

zungskonzepte, 
- als bevorzugte Untersuchungsräume der ökosystemaren Forschung, 
- als Bezugsflächen im Netz der nationalen und globalen ökologischen Umweltbeobach-

tung und 
- als Schulungs- und Ausbildungszentrum zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes. 
In der Region Westmecklenburg befinden sich das „Biosphärenreservat Schaalsee“ (nach 
UNESCO und Landesrecht) und das länderübergreifende „UNESCO Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe“ (nach UNESCO, landesrechtlich derzeit als Naturpark ausgewiesen). 
 
Biotop 
Ein Biotop bezeichnet den Lebensraum bestimmter Tier- oder Pflanzengesellschaften von 
bestimmter Mindestgröße und einheitlicher, gegenüber seiner Umgebung abgegrenzter Be-
schaffenheit. 
 
Biotopverbund 
Ein Biotopverbund ist ein Verbund ökologisch bedeutsamer Gebiete mit dem Ziel, die Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes zu sichern und den genetischen Austausch zwischen Le-
bensräumen für das Überleben der Arten zu gewährleisten. 
 
Daseinsvorsorge 
Der Begriff der Daseinsvorsorge umschreibt die staatliche Aufgabe zur Bereitstellung der für 
ein sinnvolles menschliches Dasein notwendigen Güter und Leistungen - die sogenannte 
Grundversorgung. Dazu zählt die Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allge-
meinheit, also Verkehrs- und Beförderungswesen, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversor-
gung, Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, 
Friedhöfe, Bäder usw.. 
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Demografischer Wandel 
Der „demografische Wandel“ umfasst die Veränderungen der Bevölkerung hinsichtlich ihrer 
Zahl und Zusammensetzung. Der demografische Wandel in Deutschland ist derzeit vor allem 
gekennzeichnet durch eine stetige Abnahme der Bevölkerung, eine Verschiebung der Pro-
portionen zwischen den Altersgruppen in Richtung „Alterung“ sowie eine zunehmende Inter-
nationalisierung.  
 
Eigenentwicklung 
Eigenentwicklung einer Gemeinde ist eine Flächen- oder Kapazitätsentwicklung, die sich auf 
den Bedarf der vorhandenen Bevölkerung beschränkt und einen Bedarf für Wanderungsge-
winne nicht berücksichtigt. 
 
Eignungsgebiet 
Eignungsgebiete sind Gebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen geeignet 
sind, die städtebaulich nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zu beurteilen sind und an 
anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen werden (siehe § 7 Abs. 4 ROG). Im RREP 
WM sind Eignungsgebiete Windenergieanlagen ausgewiesen. 
 
Europäisches Vogelschutzgebiet 
Europäische Vogelschutzgebiete sind besondere Schutzgebiete gemäß der „EU-Richtlinie 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten“. Geschützt werden Arten (entsprechend 
dem Anhang der Richtlinie), deren Lebensräume besondere Schutzmaßnahmen erfordern, 
um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihren Verbreitungsgebieten sicherzustellen. Die 
Mitgliedstaaten erklären die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzge-
bieten. 
 
Flächenrecycling 
Wiederverwendung von brachgefallenen Grundstücken zur Minimierung des Landschafts-
verbrauchs bei Neubauvorhaben, insbesondere von Industriegrundstücken und Militärgelän-
den, deren bisherige Nutzung aufgegeben wurde. Häufig ist eine Sanierung von Altlasten 
erforderlich. 
 
Flora Fauna Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) 
FFH-Gebiete sind besondere Schutzgebiete gemäß der „EU-Richtlinie zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“. Geschützt werden wild-
lebende Arten (entsprechend den Anhängen der Richtlinie), deren Lebensräume und die 
europaweite Vernetzung dieser Lebensräume.  
Der Begriff Flora bezeichnet hierbei die Gesamtheit der in einem bestimmten Gebiet natür-
lich wachsenden Pflanzen, der Begriff Fauna steht für die Gesamtheit der Tierarten in einem 
Gebiet und der Begriff Habitat steht für einen Standort, an dem eine Tier- und Pflanzenart 
regelmäßig vorkommt. 
 
Freiraum 
Der Begriff Freiraum bezeichnet baulich nicht genutzte, durch Vegetation geprägte Gebiete. 
Eine besondere Bedeutung kommt der Sicherung von Freiräumen als Schutzgebiete für Na-
tur und Landschaft sowie als Erholungs- und ökologische Ausgleichsräume zu.  
 
Gebiet mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung 
Gebiete mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung sind national bedeutsame Land-
schaften, die über das Bundesprogramm zur „Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile 
von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“ gefördert werden. 
Das Förderprogramm trägt zum dauerhaften Erhalt von Naturlandschaften sowie zur Siche-
rung und Entwicklung von Kulturlandschaften mit herausragenden Lebensräumen zu schüt-
zender Tier- und Pflanzenarten bei. Teile des in Westmecklenburg gelegenen „Biosphären-
reservats Schaalsee“ bilden zusammen mit dem schleswig-holsteinischen „Naturpark Lau-
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enburgische Seen“ das „Gebiet mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung Schaalsee-
Landschaft“. 
 
Gebietskategorie 
Der Begriff Gebietskategorie bezeichnet nach einheitlichen Kriterien abgegrenzte Gebiete, in 
denen gleichartige Ziele verfolgt werden sollen. 
 
Gebietskörperschaft 
Gebietskörperschaften sind Verwaltungseinheiten, die als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts für ein abgegrenztes Gebiet gesetzlich festgelegte Zuständigkeiten wahrnehmen 
(Bundesland, Landkreis, Gemeinde). 
 
Gender Mainstreaming 
Der Begriff Gender Mainstreaming bezeichnet den Versuch, die Gleichstellung der Ge-
schlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen.  
Gender (engl. "Soziales Geschlecht" = die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten 
Geschlechterrollen, die erlernt und somit veränderbar sind) Mainstreaming (engl. "Haupt-
strom") bedeutet, dass bei allen gesellschaftlichen Vorhaben und Entscheidungen die unter-
schiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern berücksichtigt wer-
den und die Benachteiligung eines Geschlechtes faktisch ausgeschlossen wird. 
 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
Der Begriff der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist im Grundgesetz (Art. 72) veran-
kert und Bestandteil der Leitvorstellung der Raumordnung gemäß § 1, 2 ROG. Danach sind 
ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und kulturelle Verhält-
nisse anzustreben.  
 
Globalisierung 
Globalisierung bezeichnet den Prozess der zunehmenden internationalen Verflechtung in 
allen Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation etc.). Diese Intensivie-
rung der globalen Beziehungen geschieht auf der Ebene von Individuen, Gesellschaften, 
Institutionen und Staaten. 
 
Grenzübergreifende Planung 
Grenzübergreifende Planung bezeichnet die raumordnerische Zusammenarbeit mit Nachbar-
ländern und Nachbarstaaten in den Grenzregionen des Landes. Von besonderer Bedeutung 
für Westmecklenburg ist die landesgrenzenübergreifende Zusammenarbeit mit den angren-
zenden Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie den Metropolregionen 
Hamburg und Berlin-Brandenburg. 
 
Größere Freizeit- und Beherbergungsanlagen 
Hierbei handelt es sich um Feriendörfer, Hotelkomplexe und sonstige Einrichtungen für die 
Ferien- und Fremdenbeherbergung sowie große Freizeitanlagen. Diese sind, gemäß Erlass 
des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt vom 6. Mai 1996 (Amtsblatt M-V 
Nr. 23 S. 529), wie folgt definiert: 
 

1. touristische Großvorhaben mit mehr als 1.000 Betten, verbunden mit witterungsu-
nabhängigen, saisonverlängernden Freizeiteinrichtungen 

2. größere Beherbergungsanlagen wie 
− Ferienanlage mit mehr als 100 Wohneinheiten, 
− Hotelanlage mit mehr als 400 Betten, 
− Camping- und Mobilheimplatz mit mehr als 200 Stellplätzen 

3. Freizeitanlagen mit besonderen Standortanforderungen wie 
− Sportboothafen mit mehr als 200 Liegeplätzen, 
− Golfplatz mit mehr als 9 Löchern 

4. Freizeitanlagen mit großem Tagesgästeaufkommen 
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− Freizeitbad, 
− Vergnügungspark, 
− zoologische Anlage 

 
Großschutzgebiet 
Unter dem Begriff Großschutzgebiet werden Nationalparke, Biosphärenreservate und Natur-
parke zusammengefasst. 
 
Grundsätze der Raumordnung  
Grundsätze der Raumordnung sind allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raumes als Vorgabe für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentschei-
dungen. Grundsätze der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen und unter bestimmten 
Voraussetzungen von Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen (siehe §§ 2, 3 ROG und 
§§ 2,5 LPlG M-V). 
 
Grundzentrum 

 siehe Zentraler Ort/Zentralörtliches System 
 
Infrastruktur 
Infrastruktur umfasst technische und soziale Einrichtungen für die Daseinsvorsorge der Be-
völkerung und die wirtschaftliche Entwicklung eines Gebietes (z. B. Anlagen, Netze und Ein-
richtungen für die verschiedenen Verkehrsarten, Kommunikation, Ver- und Entsorgung, So-
ziale Dienste, Bildungs- und Gesundheitswesen, Kultur, Sport und Erholung). 
 
Innenentwicklung 
Innenentwicklung bezeichnet die Strategie, den zukünftigen Flächenbedarf durch die Nut-
zung innerörtlicher, bereits erschlossener Flächen zu decken und auf die Ausweisung von 
Flächen auf der „Grünen Wiese“ weitgehend zu verzichten. 
 
Kompensationsgebiet 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind so auszugleichen, dass keine erheblichen oder nach-
haltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes oder Landschaftsbildes zurückbleiben. 
Hierbei ist eine räumliche und zeitliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich möglich. Ist 
ein Eingriff nicht ausgleichbar, aber nicht vermeidbar, sind die beeinträchtigten Strukturen 
möglichst gleichwertig zu ersetzen.  
Regional bedeutsame Gebiete für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden im RREP WM 
als „Vorbehaltsgebiete Kompensation und Entwicklung“ festgelegt. 
 
Klimawandel 
Klimawandel bezeichnet die globale Klimaveränderung und stellt mit seinen Folgen eine der 
wesentlichen Herausforderungen an die Raumordnung dar. Dabei wird zwischen Klima-
schutz (Bekämpfung der anthropogenen Ursachen zur Verhinderung und Abschwächung 
des Klimawandels) und Klimavorsorge / Klimaanpassung (Vorsorge und ggf. Nutzungsände-
rungen zur Verringerung des Risikos der gesellschaftlichen Verwundbarkeit) unterschieden. 
 
Kulturlandschaft 
Kulturlandschaft ist die Landschaft, deren naturräumliche Gliederung unter dem Einfluss 
menschlicher Aktivitäten überformt wurde. Eine Kulturlandschaft wird geprägt durch Struktu-
ren kultureller Betätigung in materieller (Gebäude, Anlagen), ideeller (Sitten und Gebräuche) 
und geistiger Art (Ausbildung, Sprache). 
 
Landesplanung 
Landesplanung ist Raumordnung auf Ebene der Bundesländer. Der Landesplanung obliegt 
insbesondere die Aufstellung überörtlicher, überfachlicher und zusammenfassender Pro-
gramme und Pläne sowie überörtliche Abstimmung und Koordinierung raumbedeutsamer 
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Planungen und Maßnahmen. In M-V erfolgt die Wahrnehmung landesplanerischer Aufgaben 
durch die Oberste Landesplanungsbehörde (Ministerium für Verkehr, Bau und Landesent-
wicklung) und die vier unteren Landesplanungsbehörden (Ämter für Raumordnung und Lan-
desplanung). 
 
Ländliche Räume 
Als Ländliche Räume werden in der Region Westmecklenburg gemäß LEP M-V alle außer-
halb der Stadt-Umland-Räume Schwerin, Wismar und Lübeck liegenden Gebiete definiert. 
Ihnen gehören überwiegend dünner besiedelte Gebiete an.  
 
Landschaftsschutzgebiet 
Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein beson-
derer Schutz von Natur und Landschaft in Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts, das Landschaftsbild oder die Bedeutung für Erholungszwecke erforderlich ist (siehe  
§ 26 BNatSchG und § 23 LNatG M-V). Gegenüber den Naturschutzgebieten handelt es sich 
hierbei in der Regel um großflächige Gebiete mit weniger starken Einschränkungen für ande-
re Nutzungen.  
 
Leitbilder der Raumentwicklung 
Die Entwicklung von Leitbildern der räumlichen Entwicklung des Bundesgebietes ist entspre-
chend § 18 Abs. 1 ROG eine Aufgabe der Bundesraumordnung in Zusammenarbeit mit den 
Ländern. Die Leitbilder sollen als Grundlage für die Abstimmung raumbedeutsamer Planun-
gen und Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft dienen und stellen 
einen Orientierungsrahmen für raumwirksames Handeln dar. 
Von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) wurden im Juni 2006 die „Leitbilder 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ beschlossen. Es handelt 
sich hierbei um die drei Leitbilder „Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsorge sichern“ 
und „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“. 
 
Leitvorstellung der Raumordnung 
Die Leitvorstellung der Raumordnung ist gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 ROG als nachhaltige 
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen 
ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen Ordnung führt, definiert. Die Leitvorstellung wird durch weitere Leitgedanken qualifi-
ziert. Dazu zählen u. a. die Forderungen, dass Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung 
langfristig offen zu halten, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen 
und die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken sind. 
 
Metropolregion 
Eine Metropolregion ist eine stark verdichtete Großstadtregion von hoher internationaler Be-
deutung. Metropolregionen werden als Motoren der sozialen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung eines Landes betrachtet. 
Im Gegensatz zu einer Agglomeration, die aus einer Kernstadt und ihrem suburbanen, dicht 
bebauten Vorortbereich (Speckgürtel) besteht, ist der Begriff der Metropolregion weiter ge-
fasst und schließt auch große ländliche Gebiete mit ein, die mit den Oberzentren der Region 
durch wirtschaftliche Verflechtungen oder Pendlerströme in enger Verbindung stehen. 
 
Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) ist das Gremium des für Raumordnung 
zuständigen Bundesministeriums und der für Raumordnung zuständigen Obersten Landes-
behörden, die über grundsätzliche Fragen der Raumordnung und Landesplanung beraten 
und Empfehlungen abgeben. 
 
Mittelbereich 

 siehe Verflechtungsbereich 
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Mittelzentrum 
 siehe Zentraler Ort/Zentralörtliches System 

 
Motorisierter Individualverkehr (MIV) 
Zum Individualverkehr zählen im Verkehrswesen der nichtmotorisierte Individualverkehr 
(Fußgänger, Radfahrer) und der motorisierte Individualverkehr (Pkw, Motorrad). Im Gegen-
satz zum öffentlichen Verkehr (Öffentlicher Personennahverkehr, 
Schienenpersonennahverkehr, Schienenpersonenfernverkehr, Flugverkehr) benutzt beim 
Individualverkehr der Einzelne ein ihm zur Verfügung stehendes Verkehrsmittel (Auto, Fahr-
rad, Motorrad). 
 
Nachhaltigkeit 
Das Konzept der Nachhaltigkeit beschreibt den Gedanken, ein natürliches System aus-
schließlich so zu nutzen, dass es in seinen wesentlichen Charakteristika langfristig erhalten 
bleibt. Eine nachhaltige Raumentwicklung stellt die Leitvorstellung der Raumordnung gemäß 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 ROG dar. Danach sollen die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an 
den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang gebracht und zu einer dauerhaf-
ten, großräumig ausgewogenen Ordnung geführt werden. 
 
Nahbereich 

 siehe Verflechtungsbereich 
 
Nationalpark 
Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte, einheitlich zu schützende Gebiete, die 
großräumig und von besonderer Eigenart sind, in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets 
die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfüllen, sich in einem vom Menschen nicht 
oder wenig beeinflussten Zustand befinden und einen möglichst ungestörten Ablauf der Na-
turvorgänge gewährleisten (siehe § 24 BNatSchG). 
 
Natura 2000 
Natura 2000-Gebiete sind ein europaweites zusammenhängendes ökologisches Netz be-
sonderer Schutzgebiete, bestehend aus „Europäischen Vogelschutzgebieten“ und „FFH-
Gebieten“. Das „Natura 2000“-Netz gewährleistet den Fortbestand oder die Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und Habitate der 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse. 
 
Naturpark 
Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die großräumig sind, 
überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, sich wegen ihrer 
landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und nach den 
Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landschaftsplanung für Tourismus vorgese-
hen sind (siehe § 27 BNatSchG und § 24 LNatG). 
In Westmecklenburg existieren die drei Naturparke „Mecklenburgisches Elbetal“ (als Teil des 
länderübergreifenden „Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe“), „Nossentiner/Schwinzer 
Heide“ und „Sternberger Seenland“. 
 
Naturschutzgebiet 
Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer 
Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung oder Entwicklung von Lebensgemeinschaf-
ten oder Lebensräumen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, aus wissenschaft-
lichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, 
besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit erforderlich ist (siehe § 23 BNatSchG 
und § 22 LNatG M-V).  
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Oberbereich 
 siehe Verflechtungsbereich 

 
Oberzentrum 

 siehe Zentraler Ort/Zentralörtliches System 
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein Teil des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und 
des Personenverkehrs im Nahverkehr. Er grenzt sich so vom Individualverkehr, Güterverkehr 
und Fernverkehr ab. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist in Deutschland eine Aufgabe der 
grundgesetzlich verankerten Daseinsvorsorge. 
Die Bundesregierung sieht gerade im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einen wich-
tigen Baustein zur Sicherung einer nachhaltigen Mobilität. Durch den ÖPNV werden Bal-
lungsräume vom Individualverkehr entlastet und die Anbindung ländlicher, dünn besiedelter 
Räume an die Zentren gewährleistet. Damit trägt der ÖPNV in besonderem Maße zur Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse sowie zur Entlastung der Umwelt und zur Redu-
zierung klimarelevanter Emissionen bei. 
 
Ökosystem 
Ein Ökosystem ist ein System, das die Gesamtheit der Lebewesen und ihre unbelebte Um-
welt, den Lebensraum, in ihren Wechselbeziehungen umfasst. 
 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen bezeichnen Planungen einschließlich der 
Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch 
genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird, 
einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel. 
 
Raumentwicklungsprogramm 
Mit den von der Landesregierung beschlossenen, rechtsverbindlichen Raumentwicklungs-
programmen wird gemäß § 4 LPlG die anzustrebende räumliche Entwicklung für einen län-
gerfristigen Zeitraum von in der Regel zehn Jahren (Planungszeitraum) festgelegt.  
Das Landesraumentwicklungsprogramm enthält die Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
und Landesplanung, die das ganze Land einschließlich des Küstenmeeres betreffen. Aus 
diesem werden Regionale Raumentwicklungsprogramme entwickelt. Entsprechend § 8 LPlG 
sind in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen insbesondere die zentralen Orte der 
Nahbereichsstufe, die regionalen Achsen sowie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete mindestens 
für die Fachbereiche Natur und Landschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Küsten- und Hoch-
wasserschutz, Trinkwasser- und Rohstoffsicherung und Eignungsgebiete für Windenergien-
nutzung auszuweisen. 
 
Raumordnung 
Raumordnung ist die zusammenfassende, überörtliche und übergeordnete Planung zur ge-
ordneten räumlichen Entwicklung. Sie hat vor allem die Aufgabe dazu beizutragen, 
- eine den gemeinschaftlichen Interessen dienende Nutzung von Grund und Boden zu si-
chern, 
- gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen zu schaffen, 
- die natürlichen Grundlagen des Lebens zu schützen und weiterzuentwickeln. 
 
Raumordnungsverfahren 
Raumordnungsverfahren sind Verfahren zur Prüfung einer raumbedeutsamen Planung oder 
Maßnahme auf eine Übereinstimmung mit den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung und zur Abstimmung mit raumbedeutsamen Vorhaben anderer Pla-
nungsträger (Raumverträglichkeitsprüfung). Sie werden durch eine landesplanerische Beur-
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teilung abgeschlossen. In M-V ist eine raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung Be-
standteil eines Raumordnungsverfahrens. 
 
Region 
Als Region wird der Planungsraum unterhalb der Landesebene, der sich auf das Gebiet ei-
nes großflächigen, weitgehend miteinander verflochtenen Lebens- und Wirtschaftsraums 
erstreckt und durch Landesgesetz (siehe LPlG M-V vom 05.05.1998) gebildet wird, bezeich-
net. In Mecklenburg-Vorpommern existieren die vier Regionen Westmecklenburg, Mittleres 
Mecklenburg/Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern. 
 
Regionalplanung 
Die Regionalplanung ist eine überörtliche, überkreisliche, überfachliche und zusammenfas-
sende Raumordnungsplanung für das Gebiet einer Region bzw. für einen Teilraum in Kon-
kretisierung des Landesraumentwicklungsprogramms. Sie wird in Mecklenburg-Vorpommern 
von den Regionalen Planungsverbänden als Träger der Regionalplanung wahrgenommen. 
 
Ressourcen 
Ressourcen bezeichnen Vorräte materieller und ideeller Art, die in der Regel nur in begrenz-
tem Umfang vorhanden sind (z. B. Finanzmittel einer Gemeinde, Ausbildungsstand der Be-
völkerung sowie natürliche Ressourcen wie Wasser, Boden, Luft, Mineralien u. a.). 
 
Schutzgebiet 
Schutzgebiete sind Gebiete zur Verwirklichung von Schutzzielen auf bestimmten abgegrenz-
ten Flächen, in denen die dafür rechtlichen Maßnahmen des Flächen- und Objektschutzes 
gelten. 
 
Siedlungsschwerpunkt 
Siedlungsschwerpunkte sind ausgewählte Gemeindehauptorte in den Ländlichen Räumen 
ohne zentralörtliche Einstufung. Sie heben sich vor allem aufgrund ihrer Einwohnerzahl, 
räumlichen Lage und infrastrukturellen Ausstattung von den anderen ländlichen Gemeinden 
ab und sind hinsichtlich der Grundversorgung weitestgehend Selbstversorger. Neben den 
Zentralorten haben sie eine besondere Bedeutung im Siedlungsnetz. 
 
Siedlungsstruktur 
Siedlungsstruktur ist die räumliche Verteilung der Siedlungen im Planungsraum, strukturiert 
nach Lage, Größe und Bedeutung im Siedlungsnetz und ihren funktionalen Verflechtungen 
zueinander. 
 
Stadt-Umland-Raum 
Stadt-Umland-Räume sind gemäß LEP M-V definiert und stellen die landesweit bedeutsa-
men Wirtschafts-, Siedlungs- und Entwicklungsräume mit intensiven Verflechtungsbeziehun-
gen, bestehend aus Kernstadt und Umlandgemeinden, dar. In Westmecklenburg existieren 
landesinterne Stadt-Umland-Räume um die Kernstädte Schwerin und Wismar sowie der lan-
desgrenzenübergreifende Stadt-Umland-Raum Lübeck. Um Nutzungskonflikte zwischen 
Kernstadt und Umland zu vermeiden bzw. auszugleichen, besteht in M-V ein besonderes 
Kooperations- und Abstimmungsgebot. 
 
Verflechtungsbereich  
Verflechtungsbereiche sind Teilräume, dessen Bevölkerung vorwiegend von dem zugehöri-
gen Zentralen Ort mit Handels-, Dienstleistungs- und Infrastruktureinrichtungen versorgt 
wird. Die Abgrenzung erfolgt auf der Grundlage der Bewertung funktionalräumlicher Bezie-
hungen, der zumutbaren Entfernung zum Zentralen Ort und dessen Tragfähigkeit für zentral-
örtliche Einrichtungen. Verflechtungsbereiche von Zentralen Orten sind entsprechend der 
Versorgungsaufgabe bei Grundzentren die Nahbereiche sowie darüber hinaus bei Mittelzent-
ren die Mittelbereiche und bei Oberzentren die Oberbereiche. Die Nahbereiche werden in 
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den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen und die Mittel- und Oberbereiche im Lan-
desraumentwicklungsprogramm festgelegt. 
 
Vorbehaltsgebiet 
Vorbehaltsgebiete bezeichnen Gebiete, in denen bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen 
oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beigemessen werden soll (siehe § 7 Abs. 4 ROG). Andere Nutzungen als 
die Vorbehaltsnutzung sind zwar möglich, sollen aber die Zweckbestimmung möglichst nicht 
beeinträchtigen. Im RREP WM sind Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege, 
Kompensation und Entwicklung, Tourismus, Landwirtschaft, Trinkwasser, Küsten- und 
Hochwasserschutz sowie Rohstoffsicherung festgelegt. 
 
Vorranggebiet 
Vorranggebiet bezeichnen Gebiete, die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder 
Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet aus-
schließen, soweit diese mit vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumord-
nung nicht vereinbar sind (siehe § 7 Abs. 4 ROG). Die Abwägung zugunsten der vorrangigen 
Nutzung ist bereits erfolgt. Im RREP WM sind Vorranggebiete Naturschutz und Landschafts-
pflege, Trinkwasser, Küsten- und Hochwasserschutz sowie Rohstoffsicherung festgelegt. 
 
Zentraler Ort / Zentralörtliches System 
Zentrale Orte stellen ein Instrument der Raumordnung zur Steuerung einer geordneten Sied-
lungsentwicklung auf ausgewählte Versorgungs- und Entwicklungsstandorte im Siedlungs-
netz dar. Zentrale Orte sollen überörtliche Bündelungsfunktionen übernehmen und als 
Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung, Versorgung, Siedlungsentwicklung, kulturel-
len, sozialen, Bildungs-, Sport- und Verwaltungsinfrastruktur vorrangig gesichert und ausge-
baut werden. 
Je nach Einwohnergröße, Zahl der Beschäftigten und Einpendler sowie der räumlichen Lage 
und Bedeutung im Siedlungsnetz werden in M-V Oberzentren, Mittelzentren und Grundzent-
ren unterschieden. 
 
Zersiedlung 
Zersiedlung bezeichnet den Prozess des Ausuferns der Siedlungsflächen und der übermäßi-
gen Inanspruchnahme der freien Landschaft durch konzeptionslose, meist gering verdichtete 
Siedlungsflächenerweiterungen insbesondere im Umland der größeren Städte und in den 
Tourismusschwerpunkträumen. 
 
Ziele der Raumordnung 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich be-
stimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Landes- bzw. Regionalen 
Raumentwicklungsprogrammen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Ziele 
der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen und unter bestimmten Voraussetzungen von 
Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen unmittelbar zu beachten (siehe §§ 3, 4 ROG und § 5 LPlG  
M-V). 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
A Autobahn  
Abs. Absatz  
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line/ 
 Asymmetrischer, digitaler Teilnehmeranschluss 
AS Autobahnanschlussstelle  
B Bundesstraße  
BAB Bundesautobahn  
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  
BauNVO Baunutzungsverordnung  
BauGB Baugesetzbuch  
BRD Bundesrepublik Deutschland  
C Celsius  
ca. circa  
DSL Digital Subscriber Line / 
 Digitaler Teilnehmeranschluss  
DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial / 
 Digitales Antennenfernsehen  
EG Europäische Gemeinschaft  
EMZ Ertragsmesszahl  
EU Europäische Union  
EW Einwohner  
FFH-Gebiet Flora Fauna Habitat-Gebiet  
GG Grundgesetz für die BRD  
GV Großvieheinheit  
ha Hektar  
IC Intercity  
ICE Intercity-Express  
ITF Integraler Taktfahrplan  
Kap. Kapitel  
KOR Karte oberflächennaher Rohstoffe  
L Landesstraße  
LEP Landesraumentwicklungsprogramm   
LF Landwirtschaftliche Nutzfläche  
LNatG Landesnaturschutzgesetz  
LPlG Landesplanungsgesetz  
LUNG Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
M Maßstab  
m Meter  
MKRO Ministerkonferenz für Raumordnung  
Mio. Million  
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MORO Modellvorhaben der Raumordnung  
M-V Mecklenburg-Vorpommern  
Nr. Nummer  
o. g. oben genannt  
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr  
ÖPV Öffentlicher Personenverkehr  
OT Ortsteil  
OU Ortsumgehung  
RIN Richtlinie für die integrierte Netzgestaltung  
RL Richtlinie  
RL RREP Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung oder Ergän-

zung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-
Vorpommern 

ROG Raumordnungsgesetz  
RPV Regionaler Planungsverband  
RREP Regionales Raumentwicklungsprogramm  
RROP Regionales Raumordnungsprogramm  
RRK Regionales Radwegekonzept  
SB-Warenhaus Selbstbedienungswarenhaus  
SDSL Symmetric Digital Subscriber Line/ 
 Symmetrischer, digitaler Teilnehmeranschluss 
sog. Sogenannt  
SSP Siedlungsschwerpunkt  
SUR Stadt-Umland-Raum  
t Tonnen  
u. a. unter anderem  
UNESCO United Nations Educational, Scientific and  
 Cultural Organization  
VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line/ 
 Schnellstdigitaler Teilnehmeranschluss  
vgl. vergleiche  
WM Westmecklenburg  
Z Ziel der Raumordnung  
z. B. zum Beispiel  
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Quellen- und Grundlagenverzeichnis 
a)  Gesetze, Verordnungen und europäische Richtlinien 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 

(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 3018) 

- Bundesverkehrswegeplan 2003 – Beschluss der Bundesregierung vom 02.07.2003 

- Erlass des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt vom 6. Mai 1996 zur 
Definition von großen Einrichtungen für die Ferien- und Fremdenbeherbergung und gro-
ßen Freizeitanlagen entsprechend § 1 Nr. 15 der Raumordnungsverordnung (Amtsblatt 
M-V Nr. 23 S. 529) 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern - LPlG M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 05.05.1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 503), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10.11.2009 (GVOBl. M-V S. 606)  

- Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz – FStrAbG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2833) 

- Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes (Bundesschienenwege-
ausbaugesetz) vom 15.11.1993, zuletzt geändert durch Neunte Zuständigkeitsanpas-
sungsverordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407) 

- Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatG M-V) In der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.10.2002 (GVBl. M-V 2003 S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14.07.2006 (GVOBl. M-V S.560) 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-
ten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09.12.2004 (BGBl. I S. 3214) 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG) vom 15.03.1974 (BGBl. I S. 721, ber. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 11.08.2009 (BGBl. I S. 2723, 2727) 

- Gesetz zur Gleichstellung, gleichberechtigten Teilhabe und Integration von Menschen mit 
Behinderungen (Landesbehindertengleichstellungsgesetz – LBGG M-V) vom 10. Juli 
2006,  zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. 
M-V S. 726, 728) 

- Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) 

- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2248) 

- Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V) vom 30.05.2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 308) 

- Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumordnung in Deutschland der Ministerkon-
ferenz für Raumordnung am 30.06.2006 

- Leitfaden für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Amts- 
und Rechtssprache – herausgegeben von der Parlamentarischen Staatssekretärin für 
Frauen und Gleichstellung des Landes M-V im Dezember 2009 
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- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl I S. 2081, 2102), zuletzt geändert 
durch Art. 10 des Gesetzes vom 09.12.2006 (BGBl. I S. 2833) in Verbindung mit dem 
Gesetz zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes und zur Änderung anderer Vor-
schriften (GeROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986) 

- Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik – Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (Abl. L 327 S. 1 vom 22.12.2000), zu-
letzt geändert durch Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20.11.2001 (Abl. L 331 S. 1 vom 15.12.2001) 

- Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (L 197 S. 
30 vom 21.07.2001) 

- Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) (Abl. L 103 S. 1 vom 25.04.1979) zuletzt geändert 
durch Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14.04.2003 (Abl. L 122 S. 36 vom 
16.05.2003) 

- Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie FFH 
RL) (ABl. L 206 S. 7 vom 22.07.1992, zuletzt geändert durch Richtlinie 2006/105/EG des 
Rates vom 20.11.2006 (Abl. L 363 S. 368 vom 20.12.2006) 

- Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz – SchulG M-V) vom 
13.02.2006 (GVOBl. M-V 2006 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 10.07.2006 (GVOBl. M-V S. 539) 

- Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.09.2005 über die Förderung des 
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) (Amtsblatt der Europäischen Union L 277/1 vom 21.10.2005 

- Verordnung über die Schulentwicklungsplanung in Mecklenburg-Vorpommern (Schulent-
wicklungsplanungsverordnung – SEPVO M-V) vom 04.10.2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 
540 und Mitteilungsblatt BM M-V 2005 S. 995), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
09.10.2007 (GVOBl. M-V S. 365 und Mitteilungsblatt BM M-V S. 510) 

- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz – LWaldG) vom 
08.02.1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66, 84)  

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 (GVOBl. 
M-V 1992 S. 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.12.2007 (GVOBl. M-V S. 377) 

 

b)  Fachpläne, Konzepte und sonstige Grundlagen 
- Beschluss des Vorstandes des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg  zur 

künftigen Profilierung der Berufsschulstandorte in der Planungsregion Westmecklenburg 
vom 01.03.2006  

- „Entwicklungskonzept Region Lübeck (ERL) – Leitbild und Handlungsrahmen“; Arbeits-
gruppe Region Lübeck; April 2003 

- Generalplan Küsten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommern – Ministerium für 
Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (1994) 

- Gutachten „Gesundheits- und Wellnessregion Westmecklenburg“; dwif-Consulting 
GmbH; März 2003 

- Gutachten „Kompensationsflächen für das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg“; UmweltPlan GmbH Stralsund / Güstrow; Juni 2007 
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- Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Westmecklenburg, Fortschreibung 
2008 – Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 

- Gutachtliches Waldentwicklungsprogramm 2002 (Aktualisierung Juli 2010) 

- „Integrierte Tourismusanalyse der Lewitz-Region“; animare projektmanagement touris-
mus; Dezember 2007 

- Karte der oberflächennahen Rohstoffe (KOR50) - Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (2004) 

- „Konzept zum Ausbau von Radwegen an der Müritz-Elde-Wasserstraße (Dömitz bis 
Plau) und der Stör-Wasserstraße (Schwerin bis zum Eldedreieck)“; Pöyry ibs GmbH; 
März 2008 

- „Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des westmecklenburgischen Achsenraums Wis-
mar-Schwerin-Ludwigslust/Parchim“; trend Gesellschaft für Projektmanagement, Perso-
nal- und Organisationsentwicklung mbH, Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 
mbH; August 2004 

- Landestourismuskonzeption 2010 für Mecklenburg-Vorpommern – Wirtschaftsministe-
rium Mecklenburg-Vorpommern (2004) 

- Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale in Mecklenburg-
Vorpommern - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern (1996 und 1998) 

- „Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Industrie und zur Produktion funktionaler 
Lebensmittel in Westmecklenburg“; Finn Rexen & Finn Holm Food Group Denmark; Mai 
2004 

- „Organisations- und Funktionsmodell Regionalentwicklung Westmecklenburg“; Institut für 
Umweltgeschichte und Regionalentwicklung e.V. (IUGR); Juni 2003 

- „Regionales Radwegekonzept Westmecklenburg“; Hrsg.: Regionaler Planungsverband 
Westmecklenburg; November 2009 

- „Regionales Wassertourismuskonzept Schweriner Seengebiet“; Projektgemeinschaft 
Reppel & Lorenz Tourismus-Beratung, Tourismuskontor, ibs Ingenieurbüro Schwerin; 
Februar 2005 

- Richtlinie für die integrierte Netzgestaltung (RIN), Ausgabe 2008 - Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 

- Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raum-
entwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern (RL-RREP) in der Fassung vom 
Juli 2008, 5. Änderung – Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklen-
burg-Vorpommern  

- Statistiken des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern 

- Vierte Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern bis 
zum Jahr 2030 – Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern (2008) 

- Vierter Krankenhausplan des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Sozialministerium 
Mecklenburg-Vorpommern (2005) 

- „Weiche Standortfaktoren als Grundlage für die Ansiedlung gewerblicher Unternehmen in 
Westmecklenburg“; Abschlussbericht ASP-Projekt des Regionalen Planungsverbandes 
Westmecklenburg; Mai 2008 

 
 




